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Die Seite des Direktors

Obwohl die Wohnbevölkerung zwischen
2000 und 2012 um 10,5 Prozent und die
Energiebezugsfläche um 16,6 Prozent zuge­
nommen hat, ist der Energieverbrauch in den
Haushalten um rund 834000000 KWh ge­
sunken. Das ergab eine Analyse des Bundes­
amtes für Energie. Die Konferenz der Kanto­
nalen Energiedirektoren (EnDK) stellt denn
auch in einer Medienmitteilung fest: «Die
Gebäude in der Schweiz müssen im europäi­
schen Vergleich heute schon hohe bautech­
nische Anforderungen erfüllen.»

Wer meint, die EnDK bemühe sich nun
darum, dass der Schweizer Baustandard
welt­ oder doch wenigstens europaweit an­
gestrebt würde, der irrt. Vielmehr soll sich
die Schweiz noch stärker als Musterknabe
i.S. Atomausstieg profilieren. Zu diesem
Zwecke sollen die «schon hohen Anforde­
rungen» noch weiter erhöht werden. Und
zwar durch eine massive Verschärfung der
Mustervorschriften der Kantone im Energie­
bereich (MuKEn). Diese sind die Grundlage
für die in den Kantonen geltenden Bau­ und
Sanierungsnormen. Besonders brisant ist,
dass auch für Altbauten verschärfte Vor­
schriften zur Anwendung gelangen sollen.

Ziel ist es, den Anteil der Öl­, Gasheizun­
gen und Elektroheizungen bei den Altbauten
zu reduzieren. Damit kann sich der HEV
durchaus einverstanden erklären, einen Sa­
nierungszwang lehnt er aber entschieden ab.
Offensichtlich sind Hauseigentümer auch
ohne Zwang bereit, ihre Liegenschaften
energetisch zu sanieren. Wie sonst liesse sich
der sinkende Energieverbrauch im Woh­
nungssektor erklären? Welcher Hauseigen­
tümer setzt sich nicht intensiv mit der Opti­

Albert Leiser,
Direktor Haus­

eigentümerverbände
Stadt und Kanton

Zürich

Höhere Wohnkosten
wegen Sanierungszwang?

Albert Leiser

mierung des Energieverbrauchs seiner
Liegenschaft auseinander, wenn er diese aus
welchen Gründen auch immer saniert? Dass
aber auch, wer seine Liegenschaft nicht um­
fassend sanieren will oder kann, eine neue
Heizung einbauen muss, stellt einen unver­
hältnismässigen Eingriff in seine Eigentums­
rechte dar.

Nicht zu vergessen ist, dass die Kosten
solcher Massnahmen nicht der Hauseigentü­
mer, sondern der Bewohner trägt – bei Alt­
bauten zum allergrössten Teil der Mieter.
Schon heute nimmt der Anteil der Energie­
ausgaben der Haushalte zu, während der der
Mieten sinkt (vgl. S. 710). Es ist heuchlerisch,
sich über steigende Wohnkosten zu bekla­
gen, diese aber durch energetische Zwangs­
massnahmen zu verursachen. ■

5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer-
und Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen
Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten
Vergleich

Rundum-Vollservice
mit Zufriedenheits-

garantie

Infos und Adressen:
0848 559 111

oder www.fust.ch

Waschmaschine
WA 1668 by Electrolux
• Outdoor, Kurz 20min.,
Kaltwaschen,
Dampfprogramme
• Schleuderdrehzahl
von 1600 U/Min.
Art. Nr. 107726

Wäschetrockner
TW 7768 by Electrolux
• Bügelleicht Programm
• Trommel-Innenbeleuchtung
• 8 kg Fassungsvermögen
Art. Nr. 107764

Das Top Waschcenter aus dem
Hause Electrolux!

Setpreis nur

2999.–
statt6098.–

-50%

Schnellprogram
m

in 35 Minuten
-44%

nur

1599.–
statt2899.–

-1600.–

nur

1599.–
statt3199.–

Einbau-Geschirrspüler GS 928 iF
• Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation für ein noch
besseresWaschergebnis • Höhenverstellbarer Oberkorb mit
klappbaren Tassenablagen • Frontplatte gegen Aufpreis
Art. Nr. 100264

-900.–

nur

1499.–
statt2399.–

Aus dem Hause
Electrolux!

Gefrierschrank GSN 58FW40H NoFrost
• Nutzinhalt 360 Liter • Mit Big Box - ideal für grosses
Gefriergut, z.B. Pizzas Art. Nr. 134299

-500.–

nur

999.–
statt1499.–

Nie mehr abtauen!

No Frost

ExclusivitéBeste Energie-

effizienzklasse

H/B/T: 191 x 70 x 78 cm

Nutzinhalt 360 Liter



Suchen Sie einen Käufer für Ihre Immobilie? Seit über 125 Jahren bieten wir
Sicherheit und schaffen Vertrauen beim Verkauf von Immobilien. Ob
Eigentumswohnung, Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus, ob Gewerbeimmobilie
oder Bauland: Setzen Sie auf unser weitgespanntes Beziehungsnetz und nutzen

Sie unsere Fachkompetenz, von der Preisfestlegung bis zur
Abwicklung der Grundstückgewinnsteuer. freuen sich auf Ihre
Kontaktnahme.

Wir verkaufen für Sie!

Hauseigentümerverband Zürich Albisstrasse 28 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 86 Fax 044 487 17 83 roger.kuhn@hev-zuerich.ch www.hev-zuerich.ch

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Roger Kuhn und sein Team
freuen sich auf Ihren Anruf auf 044 487 17 86
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Statistik

von den privaten Haushalten konsumierten
Waren und Dienstleistungen wiedergeben.
Als Grundlage dient ein sogenannter Waren­
korb, der sich aus den 12 wichtigsten Ausga­
benkategorien zusammensetzt. Um festzu­
stellen, wieviel der durchschnittliche Haushalt
wofür ausgibt, wird jährlich direkt bei den
Haushalten eine Haushaltbudgeterhebung
(HABE) durchgeführt. Letztmals wurde HABE
2012 erhoben. Darauf basiert die Gewichtung
im Warenkorb des LIK 2014.

Während die Wohnungsmieten den
Durchschnittshaushalt also etwas weniger
stark belasten, sind die übrigen mit dem Woh­
nen verbundenen Kosten leicht gestiegen.
Insbesondere die Energie und der Unterhalt,

aber auch die Garagenmieten. Insgesamt er­
gibt sich aber dennoch eine Mindergewich­
tung der Wohnkosten von 25,8% auf 25%.
Am stärksten gestiegen sind die Kosten für
die Gesundheitspflege – die Spatzen pfeifen
es von den Dächern – gefolgt von der Nach­
richtenübermittlung (vgl. Grafik links). Die
Kommunikationsgesellschaft lässt grüssen.

Ziemlich anders sieht die Belastung der
Haushalte aus, wenn man sich nicht auf die
im Warenkorb des LIK berücksichtigten Aus­
gabenposten beschränkt. Leider sind die Be­
griffe in den beiden Statistiken nicht identisch,
so dass sie sich nicht direkt vergleichen las­
sen. Nicht in den Konsumausgaben und damit
nicht im LIK eingeschlossen sind nämlich die

«obligatorischen Trans­
ferausgaben» (Sozialver­
sicherungsabgaben, Steu­
ern, Krankenkassen­
Grundversicherung) und
«monetäre Transferaus­
gaben an andere Haus­
halte» von beinahe 30
Prozent. Was das «ver­
fügbare Einkommen»
entsprechend massiv re­
duziert. Auch der Sparbe­
trag von erstaunlichen
13,1 Prozent findet im LIK
keinen Niederschlag. Ma­
chen die Wohnkosten
einschliesslich der Energie
etc. im LIK­Warenkorb
25 Prozent aus, sind es im
HABE – also vom Ge­
samteinkommen aus ge­
rechnet – nur noch 14,9
Prozent. Das wird natür­
lich nicht an die grosse
Glocke gehängt. Eine Er­
wähnung scheint es uns
immerhin wert. ■

Haushaltsbudgeterhebung 2012
Einkommen und -ausgaben sämtlicher Haushalte

Quelle: Bundesamt für Statistik
Grafik: HEV Zürich
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■ Sparbetrag
■ Übrige Versicherungen, Krankenkasse

Zusatzversicherungen, Gebühren,
Spenden, Geschenke, Einladungen

■ Monetäre Transferausgaben an andere
Haushalte

■ Obligatorische Transferausgaben
(Sozialversicherungsabgaben/Steuern/
Krankenkassen Grundversicherung)

■ Andere Waren und Dienstleistungen
■ Gast­ und Unterhaltungsstätten
■ Unterhaltung, Erholung und Kultur
■ Nachrichtenübermittlung
■ Verkehr
■ Gesundheitsausgaben
■ Wohnungseinrichtung und laufende

Haushaltsführung
■ Bekleidung und Schuhe
■ Alkoholische Getränke und Tabakwaren
■ Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke
■ Wohnen und Energie

Angaben in Prozenten

2012

13,1

27,6

14,9
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Statistik

Anteil der Wohnungsmiete
an Konsumausgaben nimmt ab
Wurden die Wohnungsmieten 2010 im Landesindex der
Konsumentenpreise (LIK) noch mit 19,5 Prozent der Konsum-
ausgaben eines privaten Haushaltes gewichtet, sind es 2014
nur noch 18 Prozent. Berücksichtigt man auch Steuern, Grund-
versicherungsprämien der Krankenkasse etc., machen die
Wohnkosten zusammen mit der Energie sogar nur 14,9 Prozent aus.

Quelle: Bundesamt für Statistik
Grafik: HEV Zürich
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Landesindex der Konsumentenpreise – Gewichtung
Vergleich 2010 – 2014

■ Sonstige Waren und Dienstleistungen

■ Restaurants und Hotels

■ Erziehung und Unterricht

■ Freizeit und Kultur

■ Nachrichtenübermittlung

■ Verkehr

■ Gesundheitspflege

■ Hausrat und laufende
Haushaltführung

■ Bekleidung und Schuhe

■ Alkoholische Getränke und Tabak

■ Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke

■ Energie/Gebühren/Unterhalt der Wohnung/
Garagenmiete

■ Wohnungsmiete

2010 2014

Angaben in Prozenten

11,011

13,862

6,254

19,499

11,6

14,992

6,987

17,968

po. Seit Dezember 2001 wird der Waren­
korb, aufgrund dessen der LIK berechnet wird,
jedes Jahr neu gewichtet. Damit wird rasch

auf die sich ändernden Konsumgewohnheiten
der privaten Haushalte reagiert. Der LIK soll
nämlich die Preisentwicklung der wichtigsten



«Raum für Vertrauen
heisst für mich,
persönlich für Sie
da zu sein.»
Silvana Matt
Immobilienverwalterin mit eidg. Fachausweis

ImmoCorner AG

Immobilienverkauf
Immobilienbewirtschaftung

Silbernstrasse 10
8953 Dietikon
Telefon 043 343 70 00
www.immocorner.ch

Neue BZO-Revision der Stadt Zürich
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Etwas moderater, aber nicht viel besser
Die Einwendungen des HEV Zürich haben sich gelohnt: Die Ende
Oktober vom Zürcher Stadtrat vorgestellte Revision der Revision zur
Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich führt über weite Strecken
wieder zurück auf die BZO von 1999. Einzelne Elemente, die nach wie
vor Gültigkeit haben sollen, führen allerdings faktisch zu einer Ver-
schlechterung der Situation, so etwa der Baumschutz und die Ausdeh-
nung von Quartier- und Kernzonen.

lr. Der Ende Oktober vorgestellte Entwurf
greift die im Herbst 2013 präsentierten Vor­
schläge und Forderungen der Immobilienwirt­
schaft teilweise auf und korrigiert insbeson­
dere den Bereich Untergeschosse, welche
nicht ersatzlos gestrichen, sondern in der
Nutzung mit einem Vollgeschoss ersetzt wer­
den. Konkret kann das «Zürcher Unterge­
schoss» nach BZO 99 wieder umgesetzt wer­
den. Weiter ist die «kooperative Planung»
zwar im neuen Entwurf nicht mehr enthalten,
weil sie dem kantonalen Recht widersprechen
würde. Es ist aber zu befürchten, dass der Sinn
und Geist dieser «Planung» erhalten bleibt
und seinen Niederschlag im Kommunalen
Richtplan und in den Siedlungsrichtplänen
finden wird.

Verschlechterung gegenüber BZO 99
Beibehalten hingegen wird der Baum­

schutz, der Schutz von Quartier­ und Kernzo­
nen sowie neu einer Anzahl repräsentativer
Baumeisterhäuser. Dies ist eine Verschlechte­
rung der BZO gegenüber der Version von
1999. Leider ist auch der vorliegende Revisi­
onsentwurf zur BZO wenig geeignet, die
grosse Zahl der privaten Wohnungsanbieter
für weitere Investitionen in den Wohnungsbau
oder in die Energiesanierung der Liegenschaf­
ten anzuregen. So werden weder die Spar­
ziele im Energieverbrauch noch die Bereitstel­
lung von mehr zahlbarem Wohnraum in der

Stadt Zürich absehbar verwirklicht werden
können.

Es stellt sich die Frage, weshalb für diese
kleinen Schritte so viel Aufwand und Pla­
nungsunsicherheit in Kauf genommen werden
musste. Es ist zu hoffen, dass der Zürcher
Gemeinderat die Vorlage zügig berät und im
Bereich Wohnungsbau echte Anreize setzen
wird, allerdings nicht nur für Genossenschaf­
ten, sondern auch für private Investoren.

Nächste Schritte
Nun wird eine Spezialkommission des

Zürcher Gemeinderates ins Leben gerufen,
welche ab Mitte November 2014 das Geschäft
beraten wird. Da der Richtplan und die BZO
14 ein umfassendes Werk bilden und über
Teilbereiche die Meinungen auseinander
gehen können, wie etwa der Erhalt von Kern­
zonen oder der Baumschutz, ist mit einem
hohen Diskussionsbedarf zu rechnen. Ziel ist,
die Beratung so rasch als möglich abzuschlie­
ssen, aufgrund des Umfangs muss realistischer­
weise mit 12 bis 15 Monaten gerechnet
werden. Ohne «politische Grabenkämpfe»
allerdings … ■

Info

Weitere Informationen sind auf der Web­
site der Stadt Zürich zu finden unter
www.stadt­zuerich.ch/bzo­teilrevision
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Für jedes Zuhause
Malen Umbauen Fassaden

0848 044 044

www.schlagenhauf.ch
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Sicherheit

Im ersten Teil der Berichterstattung zu
den ab 1. Januar 2015 schweizweit gültigen
Brandschutzvorschriften wurden die wesent­
lichsten Änderungen im Allgemeinen bespro­
chen. An dieser Stelle soll auf die Neuerungen
für die Nutzungen von Ein­ und Mehrfamili­
enhäusern (bis zur Hochhausgrenze) sowie
innerhalb des Kantons Zürich eingegangen
werden.

Für den Brandschutz verantwortliche Person
Eine wesentliche Neuerung ist, dass für die

Umsetzung der Brandschutzvorschriften wäh­
rend der Planungs­ und Bauphase eine Person
eindeutig als verantwortlich bestimmt wer­
den muss. In den meisten Fällen wird das der
Architekt oder Bauleiter sein.

Reduktion der Brandschutzabstände
zwischen zwei Gebäuden

Bei den Ein­ und Mehrfamilienhäusern bis
11 m Gesamthöhe wurden die notwendigen
Brandschutzabstände zwischen zwei Gebäuden
im Schnitt um 20% reduziert. Über 11 bis
30 m Gesamthöhe sind auch Reduktionen
möglich, sofern die Aussenwände feuerwider­
standsfähig erstellt werden. Eingeschossige
Nebenbauten wie Fahrzeugunterstände, Ga­
ragen, Gartenhäuser etc. dürfen neu 150 m2

(heute 20 m2) gross sein, ohne dass baulich ein
Brandabschnitt eingerichtet werden muss.

Beim EFH muss zwischen der Garage resp. dem
Fahrzeugunterstand und dem eigentlichen
Wohngebäude künftig kein Brandabschnitt
mehr ausgeführt werden.

Reduzierte Anforderungen bei Heizungen
und deren Abgasführung

Auch die Anforderung, die mit flüssigen
oder gasförmigen Brennstoffen betriebenen
wärmetechnischen Anlagen (Heizungen) in
einen eigenen Brandabschnitt zu stellen, ent­
fällt. In MFH muss der Heizungsraum immer
noch ein eigener Brandabschnitt sein, darf aber
bis zu einer Nennwärmeleistung der Heizungs­
anlage von 70 kW neu auch wie beim EFH
anderweitig genutzt werden. Heizungsräume
müssen ab 2015 nicht mehr zwingend mit
nichtbrennbaren Baustoffen erstellt werden.
Abgasanlagen von Heizungen mit dem soge­

Teil 2: Neuerungen im Detail

Totalrevision der schweizerischen
Brandschutzvorschriften
Per 1. Januar 2015 werden die neuen, schweizweit gültigen Brand-
schutzvorschriften in Kraft treten. Erfahren Sie, welche Neuerungen die
Vorschriften für die Nutzungen von Ein- und Mehrfamilienhäusern
(EFH und MFH) beinhalten.

Lars Mülli,
dipl. Bauing. ETH,
Gebäudeversicherung
Kanton Zürich, Leiter
Abteilung Brandschutz
und Mitglied der
Geschäftsleitung

Jetzt Biogas auch online bestellen

Unser klimafreundliches Biogas ist in 3 Varianten erhältlich:
Erdgas mit einem Anteil von
• 10% und 20% oder
• 100% Biogas

Mit Biogas heizen –
für unsere Umwelt

www.energie360.ch/online-shop



GRÖSSTES COMPETENCE-
CENTER AUF ÜBER 200m2

Breitenacherstrasse
(vis à vis Bahnhof SZU Uitikon-Waldegg)
8142 Uitikon-Waldegg

www.benedetto.ch
benedetto@uitikon.ch
Tel. 044 405 70 00
Fax. 044 405 70 05

Wir sind für Sie da
Montag – Freitag 7.00 – 18.00
Samstag 9.00 – 14.00
oder nach Vereinbarung

Haustechnik installiert...

oder nach Vereinbarung
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nannten Luft­Abgas­System der Klasse T080
müssen neu ausserhalb des Heizungsraumes
nicht mehr zwingend in feuerwiderstandsfähi­
gen Schächten geführt werden. Es wird sogar
eine offene Führung zulässig sein.

Liberalisierung von Leitungs-
und Luftführungen

Leitungen haustechnischer Installationen
müssen grundsätzlich in brandabschittsbilden­
den Installationsschächten geführt werden.
Sofern die geschossweisen Durchbrüche feu­
erwiderstandsfähig gemäss der entsprechen­
den Richtlinie «Brandschutzabstände, Tragwer­
ke, Brandabschnitte» ausgeführt werden, kann
auf die Installationsschächte verzichtet wer­
den. Gerade im Wohnungsbau stellt dies
eine massive Erleichterung dar. Aussenluft darf
ab 2015 auch aus einem Raum mit unver­
schliessbaren Öffnungen ins Freie (wie z.B.
einer Unterniveaugarage) entnommen werden.
Dies, sofern im Kanal aus diesem Raum Rich­
tung Lüftungsgerät eine Brandschutzklappe
mit einem eingebauten Kanalrauchmelder
eingesetzt wird. Gleiches gilt für die Fortluft.

Bei Küchen in Wohnbauten kann künftig
bei einer Abluftführung ins Freie auf den Si­
cherheitsabstand zu brennbarem Material und
auf die nichtbrennbare, feuerwiderstandsfähi­
ge Verkleidung verzichtet werden. Wird die
Abluft hingegen einem Wärmerückgewin­

nungsaggregat zugeführt, ist unmittelbar nach
der Küchenablufthaube eine Absperrvorrich­
tung einzubauen.

Lockerungen bei Bewilligungen
im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich wird per 1. Januar 2015
die Bewilligungspraxis für Heizungen stark
gelockert: Heute müssen alle Heizungen min­
destens durch die Gemeinden bewilligt werden.
Die Geräte und Abgasanlagen weisen heute
einen so hohen Sicherheitsstandard auf, dass
brandschutztechnisch für die Mehrzahl keine
vorgängige Bewilligung mehr notwendig ist.
Künftig wird bei mit Öl oder Gas betriebenen,
in vorschriftsgemässen Räumen aufgestellten
Heizungen mit einer Nennwärmeleistung bis
600 kW ein sogenanntes Installationsattest
zuhanden der Gemeinde genügen. Dieses ist
vor Inbetriebnahme des Gerätes bei der zu­
ständigen Stelle der Kommune einzureichen.

Mit diesem Dokument bestätigt der Instal­
lateur, dass er die Heizung inkl. Abgasanlage
gemäss den einschlägigen Vorschriften und
den Einbauvorschriften des Herstellers verbaut
hat. Weiter werden durch die Gebäudeversi­
cherung Kanton Zürich (GVZ) künftig nur noch
Spezialanlagen wie Spänefeuerungen, Biogas­
anlagen etc. bewilligt. Alle anderen, vor allem
auch Pelletheizungen, werden ab 2015 durch
die Gemeinden bewilligt. ■

Sicherheit
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Osram AG
Lightify – Ein weiterer Schritt ins digitale Lichtzeitalter

Osram präsentiert mit der neuen Belichtung
«Lightify» erstmals ein System, mit welchem
die Nutzer verschiedenste Lichtstimmungen
über eine Smartphone-App einstellen kön-
nen; auch von unterwegs. Die App wird kos-
tenlos in den App-Stores erhältlich sein.

Das neue Beleuchtungssystem Namens Ligh-
tify befähigt die Nutzer, alle Möglichkeiten des
Lichts auszuschöpfen. Via Smartphone und
Tablet können Wohn- und Arbeitsräume, aber
auch Balkone und Gärten in unterschiedlichste
Lichtstimmungen getaucht werden. So gibt es
in etwa vorprogrammierte Lichtszenarien, die
einen realistischen Sonnenaufgang nachemp-
finden oder solche, die Insekten fernhalten. Es
können aber auch neue Lichtszenen angelegt
werden, bei welchen man die Lichtfarben und
die Farbtemperatur selber wählen kann. Eine
andere Funktion der App besteht in der Über-
nahme von Lichtstimmungen aus frei wählbaren
Fotos. Lightify reproduziert das Ambiente aus
der Vorlage in die eigenen vier Wände.

Hoch entwickelte Zeitschaltuhr
Dank dem Abwesenheitsmodus verfügt man
mit Lightify über eine Zeitschaltuhr, mit der
man alle Einstellungen bis ins Detail defi-
nieren kann. Nutzer können vor oder wäh-
rend ihrer Absenz dynamische Lichtprofile
flexibel einstellen. Weil sich nicht immer die
gleiche Lichtquelle im selben Zimmer zur sel-

ben Zeit ein- und ausschaltet, bietet diese
Funktion im Vergleich zu herkömmlichen Zeit-
schaltuhren mehr Schutz vor Einbrechern.

Digitales Lichtzeitalter
Lightify integriert sich problemlos in ein beste-
hendes WLAN-Netz. Auch installierte Lichtsys-
teme und Produkte anderer Hersteller, die die
gängigen Standards ZigBee Light Link oder
Home Automation unterstützen, sind für die In-
tegration von Lightify kein Problem. Das Herz-
stück des Systems ist das Gateway. Es ist ein
Portal, welches Kontrollgeräte, Lampen und den
Internetzugang drahtlos verbindet. Unabhängig
vom Standort kann man damit via Internet das
gesamte Lightify-Sortiment an LED-Lampen und
Leuchten steuern.
Die Vernetzung von Licht ist ein weiterer wich-
tiger Schritt ins digitale Lichtzeitalter. Mit Ligh-
tify wurde aus einer Idee eine Innovation, die
für Profis wie auch für Privatanwender fast alles
beinhaltet, was man mit Licht heute erreichen
kann.
Lightify wird ab Januar 2015 in zwei Ausführun-
gen erhältlich sein.

Weitere Informationen unter:
www.osram.ch
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Weihnachtsbeleuchtung – strahlende
Zierde oder Lichtverschmutzung?
Ein neuerer Bundesgerichtsentscheid beschäftigt sich mit der
vorsorglichen Begrenzung von Lichtemissionen (Weihnachts- und
ganzjährige Zierbeleuchtung), gestützt auf das Umweltschutzgesetz.

Lichtverschmutzung vermeiden
Künstliche Aussenbeleuchtung

nimmt immer mehr zu und lässt den
Sternenhimmel verschwinden.
Übermässiges Licht in der Nacht
kann sich negativ auswirken auf
Tiere, v.a. auf Insekten und nacht­
aktive Zugvögel, und auch beim
Menschen kann es gesundheitliche
Probleme wie z.B. Schlafstörungen
verursachen. Im Hinblick auf die
Sicherheit sind Aussenbeleuchtun­
gen natürlich sinnvoll, so z.B. im
Strassenverkehr oder die Beleuchtung von
Eingängen und Treppen. Doch sollten diese
zweckmässig eingesetzt werden, was zudem
Energie und Kosten spart.

Das Bundesgesetz über den Umweltschutz
(USG) bezweckt den Schutz von Menschen,
Tieren und Pflanzen gegen schädliche oder
lästige Einwirkungen sowie den dauerhaften
Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen,
insbesondere der biologischen Vielfalt und
der Fruchtbarkeit des Bodens. Im Sinne der
Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich
oder lästig werden könnten, frühzeitig zu
begrenzen (Art. 1 USG). Art. 11 USG hält
fest, dass Luftverunreinigungen, Lärm, Er­
schütterungen und Strahlen durch Massnah­
men bei der Quelle begrenzt werden (Emis­
sionsbegrenzungen). Und unabhängig von
der bestehenden Umweltbelastung sind
Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit

zu begrenzen, als dies technisch
und betrieblich möglich und wirt­
schaftlich tragbar ist.

Das AWEL/ALN (Baudirektion
Kanton Zürich, Amt für Abfall, Was­
ser, Energie und Luft, Amt für Land­
schaft und Natur) hat ein Merkblatt
für die Zürcher Gemeinden verfasst.
Darin werden die Grundsätze für
die Planung und den Betrieb von
Beleuchtungen, die es zu beachten
gilt, erläutert. Meldungen, dass sich
jemand durch Kunstlicht gestört

fühle, seien von der Gemeinde ernst zu
nehmen. Die zuständige Gemeindebehörde
müsse abklären, ob eine verwaltungsrecht­
liche Massnahme erforderlich sei oder ob
es sich um eine Bagatelle handle, die kein
behördliches Eingreifen erfordere.

Von einem Bagatellfall gingen Behörden
und Gerichte aus bei Aussenleuchten an der
Fassade einer Liegenschaft, die in ca. 90 Me­
tern Entfernung mit der Stärke einer 60­Watt­
Glühbirne die ganze Nacht brannten und ins
Schlafzimmer der Bewohner einer Nachbar­
liegenschaft leuchteten.

Kein Bagatellfall im Kanton Aargau
A und B schmückten vom 11. November

(Martinstag) bis zum 2. Februar (Maria Licht­
mess) die Aussenfassaden ihres Hauses, die
Fenster, den Carport und den Garten (Bäume,
Sträucher, Gewächshaus) mit Sternen, Weih­

lic.iur.
Daniela Fischer,
tel. Rechtsberatung,
HEV Zürich
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gehöre. Da es sich nicht um einen Bagatellfall
handle und die Beleuchtung der Zierde und
nicht der Sicherheit diene, seien die Strahlen
im Sinne der Vorsorge durch Massnahmen bei
der Quelle zu begrenzen. Das Bundesgericht
stützte sich auf die Empfehlungen des Bun­
desamtes für Umwelt (BAFU) zur Vermeidung
von Lichtverschmutzung sowie auf die SIA­
Norm 491/2013 zur Vermeidung von unnö­
tigen Lichtemissionen. Unter den gegebenen
Umständen sei die Einschränkung der Eigen­
tumsgarantie und allfälliger anderer Grund­
rechte der Beschwerdeführer geringfügig; die

zeitliche Beschränkung der Ganzjahresbe­
leuchtung in Anlehnung an die Nachtruhe
gemäss Polizeireglement bis 22.00 Uhr liege
im öffentlichen Interesse und sei verhältnis­
mässig. Auch bezüglich der Weihnachts­
beleuchtung seien die Erwägungen des
Verwaltungsgerichts nicht zu beanstanden.
Weihnachtsbeleuchtung werde von vielen
Menschen nicht als störend empfunden,
sondern als festlicher Brauch geschätzt. ■

(BGE 140 II 33
vom 12. Dezember 2013)

Kantonsratswahlen
2015
Der Hauseigentümerverband unterstützt Kandidatinnen und Kandidaten,
die sich für die Bedürfnisse und Anliegen der Hauseigentümerinnen und
­eigentümer einsetzen, in ihrem Wahlkampf um einen Sitz im Kantonsrat.
Die Sektionen entscheiden aufgrund der Richtlinien des Kantonalverban­
des, inwieweit kandidierende Mitglieder unterstützt werden.

Kandidierende, die in die Wahlempfehlung ihrer Sektion aufgenommen
werden wollen, melden sich umgehend, jedoch spätestens bis Freitag,
12. Dezember 2014, bei der Präsidentin oder beim Präsidenten ihrer
Sektion.

Mitglieder des HEV, welche in die Wahlempfehlung des HEV Zürich
für die Wahlkreise I bis VI aufgenommen werden wollen, melden sich
umgehend, jedoch spätestens bis Freitag, 12. Dezember 2014, schriftlich
bei:

Hauseigentümerverband Zürich, Frau Claudia Neeracher,
Albisstrasse 28, 8038 Zürich oder per Mail an info@hev­zuerich.ch

HEV 11 | 2014724

Umweltschutzrecht

nachtsmännern und Lichtergirlanden. Ab
Februar wurde eine reduzierte Ganzjahres­
beleuchtung installiert, alle Hausfassaden mit
Spots beleuchtet und die Sterne in den Fens­
tern durch Tischlampen ersetzt. Die Carport­
Lichterketten blieben und einzelne Bäume
wurden auch weiterhin beleuchtet. Die Weih­
nachtsbeleuchtung wurde mit Zeitschaltuhr
zwischen 16.30 und 17.00 Uhr ein­ und
zwischen 00.30 und 01.00 Uhr abgeschaltet.
Die Ganzjahresbeleuchtung wurde jeweils
beim Eindunkeln entsprechend der Jahreszeit
eingeschaltet. C und D vom Haus vis­à­vis
fühlten sich durch beide Beleuchtungen ge­
stört und beantragten bei der Gemeinde eine

zeitliche Beschränkung und Reduktion
der Lichtimmissionen, was der Gemein­
derat im Juni 2011 ablehnte.

Das Departement Bau, Verkehr und
Umwelt des Kantons Aargau hiess die
Verwaltungsbeschwerde von C und D
im April 2012 gut und verpflichtete A
und B, sämtliche Zierbeleuchtung wäh­
rend des ganzen Jahres um 22.00 Uhr
abzuschalten, mit Ausnahme des 24.,
25. und 26. Dezember, da dürfe sie
bis 01.00 Uhr des Folgetags einge­
schaltet bleiben. Das von A und B ange­
rufene Verwaltungsgericht des Kantons
Aargau hiess im Dezember 2012 die
Beschwerde teilweise gut und änderte
den Entscheid wie folgt ab:

«A und B werden verpflichtet, die
Zierbeleuchtung (Ganzjahresbeleuch­
tung) ab 22.00 Uhr abzuschalten;
die Weihnachtsbeleuchtung ist vom
1. Advent bis 6. Januar zulässig und
darf bis 01.00 Uhr des Folgetags ein­
geschaltet bleiben.» Das Verwaltungs­
gericht berücksichtigte, dass Weih­
nachtsbeleuchtung in der Advents­ und
Weihnachtszeit weit verbreitet sei und
einer Tradition entspreche, weshalb in

diesem Zeitraum die Akzeptanz für solche
Zierbeleuchtungen allgemein höher sei. In
dieser Zeitspanne könne daher ein gross­
zügigeres Regime und ein Abweichen vom
Nachtruhefenster toleriert werden. Üppige
Weihnachtsbeleuchtungen vor dem 1. Ad­
vent und nach dem 6. Januar seien dagegen
im Kanton Aargau weder verbreitet noch
üblich.

A und B erhoben dagegen Beschwerde ans
Bundesgericht, welches die Beschwerde am
12. Dezember 2013 abwies. Das Bundesge­
richt zog in Erwägung, dass künstliches Licht
aus elektromagnetischen Strahlen bestehe und
daher zu den Einwirkungen i.S. von Art. 7 USG
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PBG. Das immer wieder genannte Beispiel
ist der Betrieb eines Sexgewerbes (in Wohn­
gebieten). Zivilrechtlich steht der Weg grund­
sätzlich offen nach Art. 684 ZGB, wobei
auch hier vor dem Zivilgericht zu beweisen
ist, dass die verursachten Immissionen
im Sinne des Gesetzes übermässig und
demzufolge widerrechtlich und zu verbieten
sind. Im Sinne des Baurechts sind also nur
sogenannt körperliche Immissionen mit ei­
nem Einspracherecht geschützt.

Beschränkt wird die Bedeutung von § 226
PBG einerseits durch die Zonenordnungen
dort, wo diese bereits das Mass der zulässigen
Immissionen festlegt und nur in Ausnahmefäl­
len kann dann eine Baute oder Anlage un­
tersagt werden, z.B. nach Absatz 3, wonach
schärfere oder mildere planungsrechtliche

Vorschriften insbesondere für industrielle und
gewerbliche Betriebe vorbehalten bleiben.
Auch die eidgenössische Umweltschutzge­
setzgebung enthält detaillierte Vorschriften
über zulässige Immissionen, die bei Ausle­
gung und Anwendung zu berücksichtigen
sind. Es kann also kantonalem oder kommu­
nalem Recht Schranken setzen.

Bauten oder Anlagen, deren Abstands­
und Höhenvorschriften eingehalten werden,
oder Bauten, die solchen nicht unterstellt
sind, können per se nicht Immissionen ver­
ursachen, die gestützt auf § 226 PBG ver­
hindert oder deren Verlegung gefordert
werden können, wenn es zum Beispiel
um Schattenwurf oder Lichtentzug geht.
Dafür muss auch der Zivilweg begangen
werden. ■

… macht Ihr Haus trocken!

Nasse Wände?
Feuchte Keller?
Das gute Gefühl, in den besten Händen zu sein.

70.000 erfolgreiche Sanierungen in der ISOTEC-Gruppe. Wir gehen systematisch vor –
von der Analyse bis zur Sanierung. Für ein gesundes Wohnklima und die Wertsteigerung
Ihrer Immobilie. Rufen Sie uns an. Wir helfen gerne weiter!

Hürlimann Bautenschutz AG
Tel. 052 / 346.26.26

www.huerlimann-bautenschutz.ch oder www.isotec.ch
Am Dorfbach 40 • CH-8308 Illnau

Vom Bauen
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Der Immissionsschutz
im öffentlichen Recht
Üblicherweise wird in dieser Publikation über den zivilrechtlichen,
meist nachbarrechtlichen Immissionsschutz gemäss ZGB berichtet.
Aber auch in den öffentlich-rechtlichen Gesetzen finden sich
entsprechende Vorschriften, im Kanton Zürich etwa im Bau- und
Planungsgesetz PBG und den kommunalen Bau- und Zonenordnungen.
Sie dienen dazu, die polizeilich gebotene Wohn- und Gewerberuhe
sicherzustellen und massive Störungen oder Gefährdungen
polizeilicher Güter, wie die öffentliche Ruhe, Ordnung und Gesundheit,
abzuwehren.

§ 226 Abs. 1 PBG verpflichtet je­
dermann, bei der Eigentums­ und
Besitzausübung alle zumutbaren
baulichen und betrieblichen Mass­
nahmen zu treffen, um Einwirkungen
auf die Umgebung möglichst gering
zu halten; er hat diese Vorkehren in
zeitlich und sachlich angemessener
Weise der technischen Entwicklung
anzupassen. Diese gemäss Randtitel
Schranken der Eigentums­ und Be­
sitzausübung verlangt, dass vorab
alle Immissionen unterlassen werden,
die mit verhältnismässigem Aufwand ver­
meidbar sind. Sollten sie dadurch nicht zu
eliminieren sein, ist danach zu prüfen, ob sie
nach Abs. 2 PBG nicht übermässig sind: Bei
der Benützung von Bauten, Anlagen, Aus­
stattungen, Ausrüstungen und Betriebsflä­
chen darf nicht in einer nach den Umständen
übermässigen Weise auf die Umwelt einge­
wirkt werden. Wenn dann aber übermässige
Immissionen weder durch bauliche noch
betriebliche Massnahmen eingedämmt wer­
den können, ist die Baute oder die Anlage zu
untersagen.

Zur Beurteilung der Übermäs­
sigkeit ist jedoch wie immer ein
objektiver Massstab anzuwenden,
nicht etwa subjektives Empfinden
der Betroffenen. Abzustützen
ist auf die jeweiligen örtlichen
Verhältnisse in den Quartieren,
den entsprechenden Normal­
immissionspegel. Je tiefer dieser
liegt, desto strengere Anforderun­
gen sind an den Massstab zu le­
gen. Zu einer Bauverweigerung
aufgrund von § 226 kann es aber

nur kommen, wenn von vornherein sicher
ist, dass ein Bauvorhaben zu einer unzumut­
baren und durch keinerlei Massnahme abzu­
wehrende Belästigung des Nachbarn führen
würde.

Bei baurechtlich relevanten Immissionen
geht es immer um physische Beeinträch­
tigungen wie Lärm, Gerüche, Staub­ und
Rauchentwicklung, Erschütterungen oder
Lichtentzug. Die Gerichtspraxis hat mehrfach
bestätigt, dass ideelle Einwirkungen, wie sie
etwa im Zivilrecht geschützt werden können,
keinen Schutz finden aufgrund des § 226

lic. iur.
Kathrin Spühler,
tel. Rechtsberatung,
HEV Zürich
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Unterstützen Sie das Referendum
gegen die neue Billag-Mediensteuer
Das eidgenössische Parlament stimmte in der Schlussabstimmung
der Herbstsession einer Revision des Radio- und TV-Gesetzes zu. Neu
soll die Radio- und TV-Gebühr durch eine neue Billag-Mediensteuer
für alle ersetzt werden.

KMU unterliegen damit neu einer Dop­
pelbesteuerung, zahlen sie doch diese Steu­
er sowohl als Privatperson als auch mit ihrer
Firma. Für einzelne Firmen kann das locker
ein paar zehntausend Franken ausmachen.
Eine Garage mit sechs Mitarbeitenden be­
zahlt beispielsweise neu eine etwa fünfmal
höhere Billag­Mediensteuer.

Das Problem dabei: Eigentlich darf nur
das Volk über Steuererhöhungen beschlies­
sen, eine Volksabstimmung ist deshalb in
diesen Fällen zwingend. Das stört natürlich
den Bundesrat ganz massiv. Deshalb spricht
man lieber weiterhin von einer Abgabe.

Damit das Stimmvolk diese Schönfärbe­
rei nicht durchschaut, griff der Bundesrat zu
einer weiteren Schlaumeierei sonderglei­
chen. Den privaten Haushalten wird die
Steuer vorerst um sechzig Franken gesenkt.

Allerdings: Der gleiche Bundesrat wird ins­
künftig fern jeglicher Legitimation und ohne
demokratische Korrekturmöglichkeiten die­
se Steuer ausschliesslich in eigener Kompe­
tenz in schwindelerregende Höhen schrau­
ben können. Unterschlagen wird dabei, dass
Steuererhöhungen so sicher vorprogram­
miert sind wie das Amen in der Kirche.

Nur zu gerne wird stets das Hohelied auf
die KMU als Rückgrat der Schweizer Volks­
wirtschaft angestimmt. Gleichzeitig be­
schliesst die Politik stets neue Gebühren und
Abgaben. Und auch Privathaushalte sind
davon nicht ausgenommen. Damit muss
endlich Schluss sein! Das «NEIN zur neuen
Billag­Mediensteuer für alle» bringt dezidiert
zum Ausdruck:
➣ Nein zu neuen und höheren Steuern
➣ Nein zur flächendeckenden Billag­

Mediensteuer für alle
➣ Nein zur alleinigen Kompetenz des Bun­

desrates, Steuern zu erhöhen
➣ Schluss mit der Abzockerei von Bevölke­

rung, Gewerbe und Wirtschaft

Helfen Sie uns deshalb, die für das Re­
ferendum gegen die neue Billag­Medien­
steuer nötigen Unterschriften zu sammeln.
Danke.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
dem Link www.mediensteuer­nein.ch ■

Hans­Ulrich Bigler,
Direktor Schweize­
rischer Gewerbe­
verband sgv und
Vorstandsmitglied
HEV Kanton Zürich

Ob Mietersuche, Verträge, Abrechnungen oder Notfalldienst: Wir übernehmen
für Sie die Verwaltung Ihrer Liegenschaft. Umfassend oder in Teilbereichen –
auf jeden Fall aber zuverlässig und kompetent. Und wenn nötig schauen wir
für Sie mit unserer eigenen Rechtsabteilung zum Rechten.

Wir verwalten für Sie!

Hauseigentümerverband Zürich Albisstrasse 28 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 50 Fax 044 487 17 32 hans.barandun@hev-zuerich.ch www.hev-zuerich.ch

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Hans Barandun und sein Team
freuen sich auf Ihren Anruf auf 044 487 17 50
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chenordnung – oft die Voraussetzung für gute
Nachbarschaft.

Die Vorteile für Eigentümerinnen und Ei­
gentümer liegen auf der Hand. Wer Domicil
eine Wohnung vermittelt, geht kein unter­
nehmerisches Risiko ein, denn die Stiftung
haftet solidarisch für Mietzins und Mietdepot.
Darüber hinaus interveniert Domicil zuverläs­
sig bei Schwierigkeiten während des Mietver­
hältnisses und nimmt auch an sämtlichen
Wohnungsübergaben und ­abgaben teil.

Hinter jeder Mieterin und hinter jedem
Mieter stehen vierzehn Stiftungsrätinnen und
Stiftungsräte – bekannte Gesichter der Immo­
bilienbranche, Fachleute aus dem Sozial­ und
Bauwesen sowie Juristen – und das kompe­
tente Team von Domicil aus den Bereichen
Bewirtschaftung, Verwaltung und Sozialarbeit;
Spezialistinnen und Spezialisten also, auf die
sich die Hauseigentümer verlassen können.

Andreas Reichlin, privater Eigentümer, hat
bereits sieben Neumietenden von Domicil eine
Wohnung vermietet. Vor 19 Jahren, als er das
erste Mal von der Stiftung hörte, war ihm
sofort klar: «Das ist eine gute Sache, das
braucht es, da mache ich mit, und ich habe
es nicht bereut. Mein erster Domicil­Mieter
konnte 2012 nach 17 Jahren, mit seiner in­
zwischen fünfköpfigen Familie, in eine meiner
wenigen 4­Zimmer­Wohnungen wechseln.»
Damals beeindruckte ihn das Engagement der
Gründerfrauen, und dieses «feu sacré» strah­
le das heutige Team nach wie vor aus. And­
reas Reichlin schätzt neben der vereinfachten
Auswahl der Mietenden, dass Domicil dank
der Solidarhaftung beide Seiten, Vermieter
und Mieter, mit Rat und Tat unterstützt: «Das
gibt mir als Vermieter die Sicherheit, korrekte
und nachhaltige Lösungen zu erhalten.» Für
Andreas Reichlin ist es ein schönes Gefühl,
einen Beitrag zu leisten, damit Menschen wie­
der Boden unter den Füssen bekommen, und
dies ohne unnötiges Vermieter­Risiko. ■

...das
Schlimmste
am Einbruch
ist das Gefühl
danach.

Martin Eichholzer AG
Bachmattweg 13
CH-8048 Zürich
Tel. 044 434 10 10
www.quadragard.ch

45%
35%
10%
4%

Die Einbrecher kennen die
Schwachstellen an Ihrem Zuhause
– Sie jetzt auch!
Wir haben die Lösungen für Ihre
persönliche Sicherheit.
Rufen Sie uns an und verlangen Sie
unsere unverbindliche Beratung.

kommen durch die
Garten- oder Balkontür

kommen durch ein
Fenster

bevorzugen eine
Eingangstür

steigen durch einen
Lichtschacht ein

Beugen Sie vor und sichern Sie
diese Schwachstellen:

Alle 8 Minuten wird in der
Schweiz eingebrochen und...
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Domicil

Günstig Wohnen ist kein Luxus
Leute mit kleinem Einkommen sind auf die vorhandenen
günstigen Wohnungen angewiesen. Die Stiftung Domicil vermittelt
solche Wohnungen und sichert private Eigentümer ab.

«Zu vermieten in Zürich: Grosse 4,5­Zim­
mer­Wohnung in Zentrumsnähe.» Wer zu
diesem Inserat einen moderaten Mietzins
kommuniziert, muss am Besichtigungstermin
mit einem Ansturm rechnen. Die Schwierigkeit
für Hauseigentümer besteht darin, dass sich
auch Leute mit besonders kleinem Budget
anmelden. Günstige Wohnungen sind be­
gehrt, aber ausstehende Mietzinse schmerzen
– Private weit mehr als grosse Verwaltungen.
Weshalb also ein Risiko eingehen? Zahlungs­
kräftige Mieter gibt es schliesslich mehr als
genug.

Es gibt sie noch, die günstigen Wohnungen
in der Stadt Zürich. Es gibt aber auch viele
Menschen in der Stadt, die wirklich auf eine
günstige Wohnung angewiesen sind: Famili­
en mit mehreren Kindern zum Beispiel, die
nicht einfach so dreitausend Franken für die
Miete hinblättern können. Alleinerziehende
oder Erwerbstätige mit kleinen Einkommen.
Sie alle sind auf diesen günstigen Wohnraum
angewiesen, haben auf dem Zürcher Woh­
nungsmarkt aber kaum Chancen.

In diese Lücke springt die
Stiftung Domicil. Seit zwanzig
Jahren vermittelt sie günstigen
Wohnraum an Leute mit klei­
nem Einkommen, übernimmt
die Solidarhaftung für jeden
Mietvertrag und minimiert so
das Mietzinsrisiko der Vermieterin. 1700 ver­
mittelte Mietverhältnisse und fast 200 regel­
mässige Wohnraumanbietende sind Beweis,
dass das Prinzip funktioniert: Menschen mit
kleinem Einkommen erhalten eine günstige

Wohnung dank der Solidarhaftung von Do­
micil. Nicht nur das Budget der Mietenden
wurde entlastet, sondern auch die öffentliche
Hand.

Klientinnen und Klienten der Stiftung müs­
sen sich zuerst bei Domicil anmelden. Dort
werden Wohnreferenzen und finanzielle Mit­
tel überprüft. Nach einem Interview wird ent­
schieden, ob die Stiftung helfen kann. Bieten
nun private Eigentümer Domicil eine Woh­

nung an, werden zunächst
deren Wünsche hinsichtlich
Mietermix berücksichtigt.
Domicil trifft eine Voraus­
wahl und schickt nur passen­
de Wohnungsinteressierte
zum Besichtigungstermin.

Die Eigentümer erhalten zusammen mit den
Bewerbungsunterlagen ein Porträt der poten­
ziellen Nachmieter. Den Mietvertrag unter­
zeichnet Domicil zusammen mit den neuen
Mietern und erklärt die Haus­ und Waschkü­

Die Stiftung Domicil
vermittelt seit 20 Jahren
günstige Wohnungen.

www.domicilwohnen.ch

Annalis Dürr, Geschäftsleiterin Stiftung Domicil



Lenzlinger Söhne AG
Grossrietstrasse 7, 8606 Nänikon/Uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch

Lösung. Leistung. Leidenschaft.

Metallbau
Stahlbau
Glasbau

Meilen

5½-Zimmer-Einfamilienhaus
an unverbaubarer Aussichtslage
an erhöhter, ruhiger und sonniger Lage im Ortsteil Obermeilen,
einseitig angebaut, NF ca. 140 m², Baujahr 1982, Grundstücksfläche 682 m²,
1 Einstellplatz in UN-Garage.
Verhandlungspreis: CHF 1450000.–.

Niederweningen ZH

Umbau- und Renovationsobjekt
mit sep. Scheune
an leicht erhöhter, ruhiger und bevorzugter Lage, sep. Scheune
(geeignet für Ersatzneubau), Grundstücksfläche 782 m², BZO: Kernzone.
Verhandlungspreis: CHF 1490000.–.

Rümlang

Freistehendes 7½-Zimmer-Einfamilienhaus
an bevorzugter, kinderfreundlicher Lage, NWF ca. 250 m², offene Küche,
4 Nasszellen, grosszügiger Sitzplatz und Dachterrasse, Baujahr 2006, zentrale
Staubsaugeranlage, Doppel-Garage, Grundstücksfläche 618 m².
Verhandlungspreis: CHF 1950000.–.

Wetzikon

5½-Zimmer-Wohnung im 1. Obergeschoss
an sehr zentraler, sonniger und kinderfreundlicher Lage, NWF ca. 118 m²,
offene Küche zum Wohn-/Esszimmer, Balkon, 4 Zimmer, 2 Nasszellen
(mit Waschturm), Personenlift, 1 Kellerabteil, 1 Einstellplatz in UN-Garage,
Baujahr 1997.
Verhandlungspreis: CHF 790000.–.

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Hauseigentümerverband Zürich Albisstrasse 28 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 78 Fax 044 487 17 83 verkauf@hev-zuerich.ch www.hev-zuerich.ch

Immobilienverkauf ist Vertrauenssache.

Alle unsere aktuellen Verkaufsobjekte finden Sie auf
unserer Internetseite www.hev-zuerich.ch
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Mietzinsgestaltung
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Mietzinsgestaltung

Dreimonatige Kündigungsfrist
Mietzinsänderungen nach Art. 269.a lit. b und e OR unter Berücksichtigung
– der Hypothekarzinsänderungen1

– der Teuerung des risikotragenden Kapitals2

– der Kostensteigerungen3

Diese Tabelle ist als Hilfsmittel zu verstehen. Sie kann eine individuelle Berechnung
einer Mietzinsanpassung im Streitfalle nicht ersetzen. Bei Mietverträgen mit beson-
deren Abmachungen, wie z.B. Index- oder Staffelmiete, gelangt diese Mietzins-
gestaltung während der festen Dauer nicht zur Anwendung.

Berechnet am 5. November 2014

1 Für die Mietzinsgestaltung nach der relativen Methode ist ein für die ganze Schweiz geltender Refe­
renzzinssatz massgebend. Dieser wird vierteljährlich neu berechnet und Anfang Dezember wieder
publiziert. Es empfiehlt sich daher, mit der Berechnung allfälliger Mietzinsanpassungen bis nach die­
sem Datum zuzuwarten. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Änderung erscheint zurzeit allerdings
als gering, so dass wir davon absehen, diese Eventualität hier zu berücksichtigen.

2 40% der Teuerung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise. Für die Berechnung spielt es keine
Rolle, auf welcher Basis (1993/2000/2005) die Teuerung berechnet wird. Wir verwenden hier die
Basis 2000.

3 Verteuerung aller öffentlich­rechtlichen Abgaben und anderen Aufwendungen, die der Betrieb der
Liegenschaft mit sich bringt, z.B. Objektsteuern, Versicherungsprämien, Kehricht, Wasser, Abwasser,
Elektrisch für allgemeine Räume usw.
– In der Regel wird eine Erhöhung des Mietzinses von 0,5 – 1% pro Jahr ohne konkreten Nachweis

möglich. Die diesbezügliche Praxis der Schlichtungsbehörden ist uneinheitlich.
– Werden eine Mehrzahl der Betriebskosten neben dem Mietzins separat abgerechnet, so kann diese

Erfahrungszahl nicht angewendet werden. Eine Steigerung dieser Kosten gilt dann als mindestens
teilweise bereits in der Nebenkostenabrechnung berücksichtigt, so dass pauschal, d. h. ohne Beleg,
nur 0,25–0,5% pro Jahr akzeptiert werden.

– Müssen die Kostensteigerungen belegt werden, so kann der Beweis nur durch Vergleich über einen
längeren Zeitraum hinaus erbracht werden. Der Durchschnitt mehrerer Jahre muss mit dem Durch­
schnitt der Kosten der Folgejahre verglichen werden. Die aus diesem Vergleich resultierende Steige­
rung ist es, die zu einer Erhöhung berechtigt. Einmalig hohe Kosten fallen so auf mehrere Jahre
verteilt ins Gewicht.

4 Massgebend für die Berechnung der Mietzinsanpassung ist der Zeitpunkt, an welchem die letzte
Mietzinsanpassung verschickt wurde oder – falls seit Vertragsabschluss noch keine Anpassung vorge­
nommen worden ist – der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. In dieser Tabelle wird davon ausgegan­
gen, dass die letzte Anpassung kurz nach Erscheinen unserer entsprechenden Tabelle auf den in der
ersten Spalte angeführten Termin ausgeführt wurde. Es empfiehlt sich, die erste Mietzinsanpassung
nach Vertragsabschluss individuell zu berechnen bzw. berechnen zu lassen.



Aus dem Seminarinhalt:
Von der Objektanalyse bis zur Garantieabnahme
Zustandsbericht | Marktchancen | Projektie­
rung | Kostenvoranschlag | Terminplanung |
Submission | Auftragsvergebung | Mieter­
orientierung | Ausführung (konkrete Beispiele
anhand ausgeführter Objekte) | Kostenkont­
rolle | Abrechnung | Garantiearbeiten

Von der Renditeberechnung bis zur
Mietzinsanpassung
Fristen und Termine bei Anzeige der Arbeiten |
Rechte und Pflichten der Parteien | Mietzins­
reduktion während der Bauarbeiten | Umfassen­
de Überholung und Wertvermehrung | Berech­
nung und Durchführung der Mietzinsanpassung

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: CHF 260.–

Ehepaar:** CHF 420.–
Nichtmitglieder Einzel: CHF 300.–

Ehepaar:** CHF 500.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang

Sanierung einer vermieteten Liegenschaft
Freitag, 27. März 2015, 8.15 bis 12.00 Uhr
Referenten: Giorgio Giani, Leiter Baumanagement, dipl. Arch. HTL | lic. iur. Sandra Heinemann
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs­
gebühr von 50% der Seminarkosten zu ent­
richten. Bei Absage am Seminartag und unent­
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist
selbstverständlich willkommen.

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Sanierung einer vermieteten Liegenschaft»
vom 27. März 2015

✁

Bitte Angaben in Blockschrift

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28/Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77
oder über unsere Website www.hev­zuerich.ch unter «Seminare
& Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

Parkplatz, Autonummer

mit Ehepartner

Name Vorname

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse

PLZ und Ort

E­Mail

Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Datum Unterschrift

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitgliedernummer gewährt
werden (vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder­ und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

«Für den Verkauf haben wir von drei Maklern Offerten erstellen lassen.
Entschieden haben wir uns für Walde & Partner. Ihre ausgesprochene
Expertise hatte uns in jeder Hinsicht überzeugt. Die Professionalität und
die Zuverlässigkeit in der Akquisition und in den Verhandlungen bestätigten
unseren guten Eindruck. Innert kürzester Zeit war das Haus verkauft.»

Verkauf eines Landhauses
in Wettswil

Hildegard und Franz Wipfli

Zollikon | Zürich | Uster | Thalwil | Luzernwww.walde.ch info@walde.ch
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Mietrecht

Die «luxuriöse» Wohnung
Die Bestimmungen über den Schutz vor missbräuchlichen Miet-
zinsen (Art. 269ff. OR) gelten nicht für die Miete von luxuriösen Woh-
nungen und Einfamilienhäusern mit sechs oder mehr Wohnräumen
(Art. 253b Abs. 2 OR, Art. 2 Abs. 1 VMWG).

Der Mietzins von luxuriösen
Mietobjekten kann frei vereinbart
werden und unterliegt nur den
Gesetzen des Marktes. Damit
eine Wohnung oder ein Einfamili­
enhaus im Sinne des Gesetzes
als luxuriös gilt, müssen kumu­
lativ zwei Voraussetzungen er­
füllt sein: Das Mietobjekt muss
mindestens sechs Zimmer auf­
weisen und der Ausbaustandard
muss luxuriös sein.

Die quantitative Voraussetzung
der Zimmerzahl

Die Wohnung (oder das Einfamilien­
haus) muss mindestens sechs Zimmer
aufweisen. Das müssen sechs bewohn­
bare Zimmer sein; nicht dazu zählt die
Küche, die im Gesetz namentlich erwähnt
ist. Nach Herrschen der Lehre gehören
auch das Bad, das separate WC, die
Sauna, das Hallenschwimmbad, die Ga­
rage, der Kellerraum, der Bastelraum, die
Eingangshalle sowie Abstellräume nicht
dazu.

Als Zimmer zu zählen sind jedoch be­
wohnbare Nebenräume wie z.B. ein Dienst­
mädchenzimmer. Bei sehr grossen Räu­
men (wie z.B. in Lofts) ist die Zimmerzahl
anhand der Fläche zu ermitteln. Ein Schlaf­
zimmer kann ab ca. 15 m2 angenommen
werden, ein Arbeits­ oder Wohnzimmer
ab ca. 25 m2.

Das qualitative Erfordernis des
luxuriösen Standards

Das Gesetz enthält keine Defi­
nition des Begriffs «Luxus», diese
ergibt sich vielmehr aus Lehre und
Praxis. Die Wohnung muss über
einen luxuriösen Ausbaustandard
verfügen, der den üblichen Stan­
dard deutlich übersteigt. Der Ge­
samteindruck ist entscheidend. Es
muss sich um einen ausserordent­
lichen Komfort handeln, den man
nur selten antrifft. «Luxus» ist ein

relativer Begriff, der sich im Laufe der Zeit
ändert. Erschienen früher Zentralheizung
oder Geschirrspüler als luxuriös, so sind die­
se heute weit verbreitet und gelten als Stan­
dard. Und waren früher ein Kachelofen oder
ein Riemenparkett üblich, so sind diese heu­
te wieder selten und damit unter Umständen
luxuriös. Da ein Gebäude altert, wird bei
einem luxuriösen Mietobjekt auch voraus­
gesetzt, dass elektrische und sanitäre Instal­
lationen einem modernen Standard entspre­
chen.

Luxuriöse Elemente sind z.B. Schwimm­
bad, Sauna, Fitnessraum, repräsentative
Eingangshalle mit Marmorboden, sehr
grosse Zimmer, teure Bodenbeläge, gross­
zügige Küche mit Extras, Privatlift, ausser­
gewöhnliche und teure Mauer­ und Fassa­
dengestaltung, eine grosse Garage. Wenn
ein Mietobjekt einzelne oder mehrere dieser
Elemente aufweist, muss es aber noch nicht

lic.iur.
Daniela Fischer,
tel. Rechtsberatung,
HEV Zürich

Für Wind und Wetter.

Renova Roll AG
Weberrütistrasse 1
CH-8833 Samstagern
T 044 787 30 50

www.renova-roll.ch

Als kompetenter Partner für Sonnen-
und Wetterschutz sorgen wir dafür,
dass es klappt rafft rollt. Mehr unter:
www.renova-roll.ch



Modernisiertes Wohn-/Geschäftshaus, Zürich (Oerlikon)
Freistehendes Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen, einem Restaurant und Aussenparkplätzen. Die Liegenschaft ist
vollvermietet, und das Restaurant hat einen langjährigen Mietvertrag. Das Gebäude wurde im Jahre 1931 erstellt.
2011 bis 2013 wurde es gesamtsaniert und aufgestockt.

Lage Die Tramhaltestelle «Bad Allenmoos» (Linien 11 und 15) befindet sich vor dem Haus. Die
Bushaltestelle und der Bahnhof sind nur wenige Gehminuten entfernt. Diverse Einkaufs-
möglichkeiten sind ebenfalls gut zu Fuss erreichbar.

Mieteinheiten 3 x 2½-Zimmer-Wohnungen, ca. 50 bis 67 m² 2 x 3-Zimmer-Wohnungen, ca. 77 m²
1 x 3½-Zimmer-Wohnungen, ca. 92 m²

Verkaufspreis CHF 4’500’000.–

Bruttorendite 5.14 %

Oder möchten Sie Ihr Mehrfamilienhaus verkaufen?
Bei jeder Vermittlung eines Mehrfamilienhauses kommt das grosse Know-how, die langjährige Erfahrung und das
weitreichende Beziehungsnetz der Intercity Gruppe zum Einsatz. Als ganzheitlicher Immobiliendienstleister stehen
wir unseren Kunden bei jedem Immobilienschritt zur Seite. Wir bewirtschaften unternehmerisch, verkaufen en-
gagiert, vermieten effizient und beraten umfassend mit unseren regionalen Spezialistenteams: www.intercity.ch

Claudia Spalinger
Leiterin Anlageimmobilien
eidg. dipl. Immobilientreuhänderin
Direktwahl 044 388 58 80
claudia.spalinger@intercity.ch

Die Intercity Group ist ein unabhängiges Immobiliendienstleistungsunternehmen mit Gruppengesellschaften in Zürich, Luzern, Bern, Basel,
St. Gallen, Olten und Zug. Hugo Steiner AG in St. Gallen. Wüst und Wüst für exklusives Wohneigentum in Zürich, Luzern und Zug (exclusive
affiliate of Christie’s International Real Estate). SPG Intercity für kommerzielle Liegenschaften in Zürich, Basel, Genf und Lausanne
(alliance partner of Cushman & Wakefield). Inova Intercity für Bautreuhand in Zürich, Uster und Basel. alaCasa.ch für Wohneigentum.

unbedingt unter die oben genannte Geset­
zesbestimmung fallen, entscheidend ist viel­
mehr der Gesamteindruck als Luxuswoh­
nung. Auch eine besondere Lage oder eine
besonders gepflegte Umgebung gehören zu
diesem Gesamteindruck, sind aber geringer
zu gewichten als das Innere des Mietobjekts.
Da der Begriff «Luxus», wie erwähnt, rela­
tiv ist, gibt es keine allgemein gültige Defi­
nition der Luxuswohnung. Erforderlich ist
immer eine konkrete Untersuchung im Ein­
zelfall.

Bei der Überprüfung, ob eine Wohnung
oder ein Einfamilienhaus luxuriösen Charak­
ter im Sinne des Gesetzes aufweist, ist
grundsätzlich stets vom im Zeitpunkt der
Untersuchung üblichen allgemeinen Aus­

baustandard auszugehen. Wie der folgende
Bundesgerichtsentscheid zeigt, kann jedoch
auch ein altes Objekt, welches im Vergleich
zu modernen Gebäuden einen niedrigeren
Komfortstandard aufweist, als Luxusobjekt
gelten, weil es aufgrund seines historischen
Wertes ein aussergewöhnliches Objekt dar­
stellt, welches sich auf dem Wohnungsmarkt
nur noch selten finden lässt.

Bundesgerichtsentscheid
Es handelt sich um ein Herrschaftshaus

aus dem 18. Jahrhundert mit 14 Zimmern
auf vier Geschossen, einer Gebäudegrund­
fläche von 214 m2, drei imposanten Emp­
fangssälen mit schönem Parkett, hohen
Räumen sowie Mauern und Decken mit
Stuckverzierungen, Cheminée, Veranda mit
direktem Zugang in den Garten, vier Bade­
zimmern und einem Jacuzzi. Die Villa ist
umgeben von einem 2000 m2 grossen, ge­
pflegten Garten mit jahrhundertealten Bäu­
men und liegt in einem sehr ruhigen und
bevorzugten Quartier mit Sicht auf den Lac
Léman. Das Bundesgericht zog den histori­
schen Wert des exklusiven Herrschaftshau­
ses, den Gesamteindruck der Inneneinrich­
tung sowie die aussergewöhnlich schöne
Lage in Betracht und kam zum Schluss, dass
es sich um ein Luxusobjekt im Sinne von
Art. 253b Abs. 2 OR handle und die Bestim­
mungen über den Schutz vor missbräuchli­
chen Mietzinsen (Art. 269ff. OR) nicht an­
wendbar seien (BGE vom 16. März 2004,
MRA 4/04).

Nicht zu vergessen…
Im Unterschied zu den Bestimmungen

über den Schutz vor missbräuchlichen Miet­
zinsen sind die Kündigungsschutzvorschrif­
ten (Art. 271ff. OR) auch für luxuriöse
Wohnungen und Einfamilienhäuser an­
wendbar. ■

Mietrecht

Hauswartungen
Liegenschaftenservice

Scherrstrasse 3
8006 Zürich
044 350 64 64
info@casarep.ch

Egg ZH Rüschlikon Winterthur Rapperswil SG

Video
www.casarep.ch

HEV 11 | 2014740
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Wann ist die Kaution freizugeben?
Für die Herausgabe der Sicherheit gibt das Gesetz der Partei-
vereinbarung den Vorrang, indem es bestimmt, dass die Bank die
Sicherheit nur mit Zustimmung beider Parteien herausgeben darf.
Das Gesetz legt aber auch fest, was anstelle einer fehlenden Einigung
der Parteien treten kann: ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl, ein
rechtskräftiges Urteil oder die qualifizierte Untätigkeit des Vermieters
während eines Jahres.

Hat der Vermieter innert dieser
Frist, die ab Beendigung des Miet­
verhältnisses läuft, weder gegen
den Mieter Klage erhoben noch
einen Zahlungsbefehl erwirkt, so
muss die Bank dem Mieter die
Sicherheit ohne weitere Formali­
täten und gegen den Willen des
Vermieters herausgeben.

Im Fall der Herausgabe infolge
Zeitablaufs hat sich die Bank zu
vergewissern, ob das Mietverhältnis
beendigt ist, ob seit der Beendigung
des Mietverhältnisses ein Jahr ver­
strichen ist und ob zwischen den Parteien
kein Verfahren über Ansprüche aus dem
Mietverhältnis hängig ist. Bejahendenfalls

liegt eine qualifizierte Untätigkeit
des Vermieters vor. Die Bank ge­
nügt ihrer Sorgfaltspflicht, wenn sie
den Vermieter nach Ablauf der Jah­
resfrist um die Erklärung ersucht,
ob er Klage erhoben oder eine Be­
treibung angehoben hat.

Wird das vom Vermieter bestä­
tigt, so hat die Bank ihn überdies
zur Vorlage einer Bestätigung auf­
zufordern, wo welches Verfahren
eingeleitet worden ist. Bleibt der
Vermieter innert der dazu nach dem
Geschäftsgang erforderlichen Zeit

die Ablieferung der Bestätigung schuldig,
steht der Herausgabe an den Mieter nichts
mehr entgegen. ■

lic. iur.
Tiziano Winiger,
MAS REM FHZ,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich

Schwerzenbachstrasse 43 • CH-8117 Fällanden • +41 44 825 25 10 • www.faellanderglas.ch

Ihre Spezialisten für Oberflächenveredelung seit 1961!
• Weltweit patentierte und rutschsichere Vitrex®-Oberflächenbehandlung für den Aussenbereich
• Durch Ätzung erzeugte homogene Milchglas-Effekte mit über 17 verschiedenen Veredelungen
• Designätzungen nach Wunsch sowie Duplikation zu Bruch gegangener Jugendstil Gläser

Mietrecht

Hochuli Metallbau AG
Poststrasse 23
8556 Wigoltingen

Telefon: 052 762 04 04
info@hochuli-metallbau.ch
www.hochuli-metallbau.ch
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swiss made

Eigentlich ist es Lebensqualität, Wertsteigerung, Gebäudeentwicklung und Verkaufsargument. Wir bau-

en keine Balkone (es sieht nur so aus), wir verwirklichen Ideen. Zum Beispiel Ihre. Dabei setzen wir

gestalterische Vorstellungen technisch optimal um.

Planen Sie im Winter, damit im Frühling alles fertig ist: der Balkonturm vor dem Mietshaus oder der

Einzelbalkon am Eigenheim. Reservieren Sie jetzt schon Ihren Fertigstellungstermin. Wir beraten Sie

gerne für einen perfekten Ablauf.

Es sieht nur aus wie ein Balkon

Gebäudeentwicklung und Verkaufsargument. Wir bau-
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Seminar/???Bezeichnung???

Grundlagen/Rechtliches
Prüfung der Sache und Mängelrüge/Beweislast/
Beweissicherung | Zeitpunkt der Instandstellung/
Nachträglich erkannte Mängel | Haftung/Haft­
pflichtversicherung | Normale Abnützung/über­
mässige Beanspruchung | Reparatur/Ersatz/Min­
derwert

Standard-Wohnungsabnahme
Vorbereitung | Durchführung

Sonderfälle
Estrich­/Kellerabteil nicht fertiggeräumt | Alter
Mieter will selber Schäden beheben | Mieter
nicht mehr auffindbar | Investitionen des Mie­
ters/Übertragung auf neuen Mieter

Optik des Malers
Dispersions­/Öl­/Silikon­/Kunstharzmattfarben/
Tapeten/Verputz/Gips | Nikotin­/Feuchtigkeits­
schäden | Preiskalkulation/Schätzung | Ma­
lerkosten | Wann ausbessern, wann ganz neu
streichen?

Schlussabrechnung und Kautionsrückforderung
Erstellung | Durchsetzung | Auflösung des Kau­
tionskontos

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: CHF 270.–

Ehepaar:** CHF 440.–
Nichtmitglieder Einzel: CHF 310.–

Ehepaar:** CHF 520.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang

Die Wohnungsabnahme
Freitag, 6. März 2015, 8.00 bis 12.00 Uhr
Referenten: lic. iur. Sandra Heinemann | Rolf Schlagenhauf, dipl. Malermeister, Betriebs-

ökonom FH | Hans Barandun, Immobilienbewirtschafter mit eidg. Fachausweis
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitgliedernummer gewährt
werden (vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder­ und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs­
gebühr von 50% der Seminarkosten zu ent­
richten. Bei Absage am Seminartag und unent­
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist
selbstverständlich willkommen.

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Die Wohnungsabnahme»
vom 6. März 2015

✁

Bitte Angaben in Blockschrift

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28/Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77
oder über unsere Website www.hev­zuerich.ch unter «Seminare
& Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

Parkplatz, Autonummer

mit Ehepartner

Name Vorname

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse

PLZ und Ort

E­Mail

Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Datum Unterschrift
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einer Waschgelegenheit im Atelier teurer zu
stehen gekommen wäre, als die fragliche
5­Zimmer­Wohnung zu kündigen und auf
den damit erzielten Mietzins zu verzichten.
Zudem sei die Kündigung zwei Monate,
bevor der Sohn überhaupt eine Wohnung
brauchte, erfolgt. Damit verkennt die Ver­
mieterin laut dem Verdikt aus Lausanne,
dass ‹der Eigenbedarf unmittelbar, tatsäch­
lich und aktuell sein muss›. Ein bloss zukünf­
tiger möglicher Bedarf genügt laut Recht­
sprechung nicht. ■

(Urteil 4A_78/2013 vom 16.5.2013)

Max Schweizer AG 0848 321 321 www.schweizerag.com

LIEBE SPARFÜCHSE
... die Gelegenheit für Sie – Aufträge,
die Sie uns in der Zeit zwischen
Dezember 2014 und März 2015 über-
geben und die wir in dieser Zeitspanne
ausführen dürfen, honorieren wir mit
einer Sparfuchsprämie.

*Gutschein erhältlich unter schweizerag.com

100.-* für Aufträge ab Fr. 1000.-
500.-* für Aufträge ab Fr. 3000.-

1000.-* für Aufträge ab Fr. 5000.-

GUTSCHEIN

HEV 11 | 2014746

Mietrecht

Der Vermieter kann trotz
Eigenbedarf nicht kündigen
Eigenbedarf des Vermieters allein genügt nicht für eine Kündigung
während eines hängigen Schlichtungsverfahrens. Der Vermieter muss
vielmehr nachweisen, dass der Eigenbedarf ernsthaft und dringlich ist.
Das wird in einem neuen Urteil des Bundesgerichts unterstrichen.

Zu beurteilen war in Lausanne
der Streit um die Kündigung einer
5­Zimmer­Wohnung in Basel. Nach­
dem drei erste Kündigungen von der
staatlichen Schlichtungsstelle für
Mietstreitigkeiten für ungültig er­
klärt worden waren, gelangte der
Mieter mit einem Begehren um
Mietzinsreduktion und Inkonveni­
enzentschädigung wegen Sanie­
rungsarbeiten an die Schlichtungs­
stelle. Noch während der Hängigkeit
des Verfahrens kündigte die Vermie­
terin ein viertes Mal und machte
Eigenbedarf gel­tend. Der Mieter focht auch
diese Kündigung an.

Die fragliche Kündigung war während
eines hängigen Schlichtungsverfahrens so­
wie innerhalb mehrerer auf die früheren
Kündigungen zurückgehenden Sperrfristen
erfolgt, weshalb sie nur bei dringendem Ei­
genbedarf zulässig gewesen wäre. Ein sol­
cher ist laut Rechtsprechung gegeben, wenn
der Vermieterin aus wirtschaftlichen oder
anderen Gründen nicht zumutbar ist, auf
die Benutzung der vermieteten Räume zu
verzichten. Dabei ist Dringlichkeit nicht al­
lein zeitlich, sondern auch sachlich zu ver­
stehen.

Das kantonale Gericht hatte festgestellt,
dass grundsätzlich ein Eigenbedarf für den
Sohn der Vermieterin bestehe, da dieser

mangels Einkommens und zumut­
barer Wohnung ein Interesse da­
ran habe, in eine Wohnung der
Mutter einzuziehen. Dieser Eigen­
bedarf wurde jedoch weder als
ernsthaft noch als dringlich erach­
tet, da die Vermieterin über zwei
Liegenschaften mit mehreren
Wohnungen verfügt. Davon war
zum Zeitpunkt der Kündigung
mindestens eine Wohnung frei ge­
wesen, die dem Sohn hätte zur
Verfügung gestellt werden kön­
nen. Zudem hat die Möglichkeit

bestanden, das von ihm bewohnte Atelier
mit einer Waschgelegenheit auszustatten,
statt einem missliebigen Mieter die Woh­
nung zu kündigen.

Aus Sicht des Bundesgerichts ist das kan­
tonale Gericht zu Recht davon ausgegan­
gen, dass der Eigenbedarf sowie seine Ernst­
haftigkeit und Dringlichkeit von Seiten des
Vermieters nachgewiesen werden muss. Das
aber ist auch aus Sicht des höchsten Gerichts
im beurteilten Fall nicht gelungen. Die Ver­
mieterin hat zwar vorgebracht, dass es ihr
aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich
gewesen sei, ihrem Sohn eine andere Woh­
nung zur Verfügung zu stellen oder den
Einbau einer Waschgelegenheit im Atelier
zu finanzieren. Damit ist indes für das Bun­
desgericht nicht dargetan, dass der Einbau

RA lic. iur.
Cornel Tanno,
Rechtsberatung,
Prozessführung,
HEV Zürich



Seminar/Workshop

Aus dem Seminarinhalt:
Grundlagen
Erbengemeinschaft | Erbanspruch | Verfügbare
Quote | Testament | Erbvertrag | Schenkung |
Enterbung | Willensvollstreckung

Immobilien
Miete | Pacht | Nutzniessung | Wohnrecht |
Kauf | Schenkung | Erbvorbezug | Gewinn­
anteilsrecht | Stockwerkeigentum | Miteigen­
tum | Gesamteigentum

Steuern und Steuerplanung
Erbschafts­ und Schenkungssteuer | Grundstück­
gewinnsteuer | Einkommens­ und Vermögens­
steuer | Inventarverfahren inkl. Schwarzgeld |
Erbteilung | Steuerfallen | Immobiliengesell­
schaft | Steuerplanungsgrundmöglichkeiten

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: CHF 260.–

Ehepaar:** CHF 420.–
Nichtmitglieder Einzel: CHF 300.–

Ehepaar:** CHF 500.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang.

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs­
gebühr von 50% der Seminarkosten zu ent­
richten. Bei Absage am Seminartag und unent­
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist
selbstverständlich willkommen.

Erbschaftsregelung für Hauseigentümer
Datum: Freitag, 6. Februar 2015, 8.30 bis 12.00 Uhr
Referenten: lic. iur. Cornel Tanno, Rechtsanwalt, HEV Zürich | lic. iur. Reto Ziegler, Rechtsanwalt,

HEV Zürich | lic. iur. Martin Byland, Rechtsanwalt, TBO Treuhand AG
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Anmeldung für Seminar/Workshop
Erbschaftsregelung für Hauseigentümer
vom 6. Februar 2015

✁

Bitte Angaben in Blockschrift

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28/Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77
oder über unsere Website www.hev­zuerich.ch unter «Seminare
& Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

Parkplatz, Autonummer

mit Ehepartner

Name Vorname

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse

PLZ und Ort

E­Mail

Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Datum Unterschrift

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitgliedernummer gewährt
werden (vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder­ und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anti-
Graffiti-Service
www.schaub-maler.ch

Hofackerstrasse 33
8032 Zürich
Tel. 044 381 33 33
Fax 044 381 33 34
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Mietrecht

Kündigung des Mietverhältnisses zur
Wiederherstellung des Hausfriedens
Der Vermieter ist in der Wahl, welchem der am Streit beteiligten
Mieter er kündigen will, grundsätzlich frei, darf dabei jedoch nicht
willkürlich handeln.

In einem Mietshaus kommt es
immer wieder vor, dass Mieter sich
gegenseitig das Leben schwerma­
chen. Für den Vermieter stellen
sich die Fragen, ob er zur Schlich­
tung von solchen Mieterstreitig­
keiten verpflichtet ist und ob er
zur Kündigung berechtigt ist.

Die meisten Streitigkeiten sind
glücklicherweise harmlos und
gefährden den Hausfrieden nicht.
Unterschiedliche Ansichten über
das Verhalten von Kindern, die
Sauberkeit der Waschküche,
Lärm/Musik oder Kochgerüche gehören
zum Alltag in einem Mehrfamilienhaus.

Wer einer Wohnung mietet, darf darin
auch «leben», und das heisst, Kinder dür­
fen spielen, man darf ein Musikinstrument
spielen, man darf Gäste einladen, man
darf auch nachts auf die Toilette oder nach
der Spätschicht kurz duschen.

Die Mieter müssen jedoch die Rücksicht­
nahmepflicht gemäss Art. 257f Abs. 2 OR
beachten. Mit einer Hausordnung, die
integrierender Vertragsbestandteil des
Mietvertrags ist, kann der Vermieter gewis­
se Richtlinien vorgeben (vgl. auch HEV
07/2012, S. 495).

Erst wenn das Verhalten eines oder
mehrerer Mieter den Hausfrieden nach­
haltig stört, oder wenn das Verhalten sich
als rücksichtslos und damit als Verletzung

von Art. 257f OR erweist, stellt
sich die Frage, ob der Vermieter
kündigen kann.

Der Hausfrieden wird dann
nachhaltig gestört, wenn die Aus­
einandersetzungen das normale
Mass alltäglicher Meinungsver­
schiedenheiten überschreiten (z.B.
Tätlichkeiten, absichtliche Beläs­
tigungen aller Art, Sachbeschädi­
gungen etc.). Der Vermieter ist
gesetzlich nicht verpflichtet, zwi­
schen den streitenden Miet­
parteien zu schlichten.

Eine Mahnung ist für eine ordentliche
Kündigung zwar nicht rechtlich vorgeschrie­
ben, doch sollte der Vermieter alle beteilig­
ten Mieter schriftlich (und eingeschrieben)
abmahnen und sie zur Wahrung des Haus­
friedens anhalten.

Wenn die Streitigkeiten andauern, kann
der Vermieter sich entscheiden, ob er bei­
den oder nur einem Mieter kündigen will.
Er kann auch frei entscheiden, welchem
Mieter er kündigen will, ohne genau ab­
zuklären, welchen Mieter die «grössere
Schuld» am Streit trifft, oder welcher an­
gefangen hat. Eine ordentliche Kündigung
ist grundsätzlich stets gültig, wenn sie ei­
nem schützenswerten Interesse entspricht.
Wenn in einem Mehrfamilienhaus das
Verhältnis zwischen zwei oder mehreren
Mietparteien zerrüttet ist, hat der Ver­

lic.iur.
Daniela Fischer,
tel. Rechtsberatung,
HEV Zürich

Bruno Coduri GmbH Gipsergeschäft
innereVerputzarbeiten im Broëlberg 8
abgehängte Decken Kilchberg-Zürich
Leichtbauwände Tel. 044 715 53 00
Isolationen Fax 044 715 53 94
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Seminar/???Bezeichnung???Seminar/Workshop

Liegenschaften in der Steuererklärung 2014
Kurs für Laien
Datum: Freitag, 30. Januar 2015, 8.30 Uhr bis ca. 11.30 Uhr
Referent: lic. iur. Martin Byland, Rechtsanwalt, TBO Treuhand AG, Zürich
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich­Wollishofen

Aus dem Seminarinhalt:
• Mietertrag
• Eigenmietwert
• Unterhalts­ und Verwaltungs­

kosten
• Effektiv oder pauschal?
• Hypothekarzins
• Vermögenssteuerwerte

von Stockwerkeigentum und
Einfamilienhäusern

• Ertrag aus Erbengemeinschaften
• Steuerausscheidung

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: CHF 260.–

Ehepaar:** CHF 420.–
Nichtmitglieder Einzel: CHF 300.–

Ehepaar:** CHF 500.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang.

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs­
gebühr von 50% der Seminarkosten zu ent­
richten. Bei Absage am Seminartag und unent­
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist
selbstverständlich willkommen.

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Steuern»
vom 30. Januar 2015

✁

Bitte Angaben in Blockschrift

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28/Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77,
oder über unsere Website www.hev­zuerich.ch unter «Seminare
und Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

Parkplatz, Autonummer

mit Ehepartner

Name Vorname

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse

PLZ und Ort

E­Mail

Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Datum Unterschrift

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitgliedernummer gewährt
werden (vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder­ und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

mieter das Recht, die für alle Beteiligten
unzumutbare Situation mit einer Kündigung
aufzulösen.

Eine solche Kündigung ist nicht miss­
bräuchlich, weil sie der Wiederherstel­
lung des Hausfriedens dient (MRA 5/95
S. 250ff.).

In einem kürzlich ergangenen Entscheid
präzisierte das Bundesgericht diese Recht­
sprechung (BGE vom 16. Januar 2012,
4A_735/2011, MRA 1/13 S. 14ff.). Es ging
um zwei sich streitende Mietparteien in
einem Mehrfamilienhaus. Die Familie Z
im Erdgeschoss wohnte bereits seit zwölf
Jahren im Haus und hatte bis dahin mit
den Vormietern im 1. Stock in gutem
Einvernehmen gelebt. Im Juni 2008 zogen
im 1. Stock neue Mieter ein, die Eheleute
X. Schon bald entstanden Auseinander­
setzungen. Im Februar und Anfang
März 2009 beklagte sich die Familie Z
schriftlich bei der Verwaltung über die Ehe­
leute X.

Letztere würden ihre Fahrzeuge auf ih­
ren Parkplätzen abstellen, den Hund stun­
denlang bellen lassen, nachts Lärm verur­
sachen und sie ständig ausspionieren und
fotografieren. Zudem würden sie vom Be­
leuchtungssystem und der Überwachungs­
anlage, welche X installiert hatten, gestört.

Mit amtlichem Formular vom März
2009 kündigten die Vermieter den Eheleu­
ten X die Wohnung ordentlich per 30. Juni
2009. Als Begründung wurde das schlech­
te Einvernehmen mit der Familie Z sowie
mit der Nachbarschaft angeführt. Bei­
gelegt war eine von 34 weiteren Personen
unterzeichnete Petition, worin der Aus­
zug der Eheleute X verlangt wurde. Nach­
her zogen jedoch einige Personen ihre
Unterschrift mit der Begründung zurück,
sie hätten keine Probleme mit den Ehe­
leuten X.

Die angerufene Schlichtungsbehörde
befand die Kündigung als gültig und ge­
währte keine Erstreckung. Das Mietgericht
des Kantons Waadt stellte im Juni 2010 die
Gültigkeit der Kündigung fest und gewähr­
te eine Erstreckung bis 31.12.2010. Dieser
Entscheid wurde vom Kantonsgericht
Waadt am 8. November 2011 bestätigt.
Das darauf von den Eheleuten X angerufe­
ne Bundesgericht wies die Beschwerde mit
Entscheid vom 16. Januar 2012 ab.

Das Bundesgericht hielt fest, dass eine
ordentliche Kündigung des Vermieters
zur Wiederherstellung des Hausfriedens
nicht gegen Treu und Glauben (gemäss
Art. 271 Abs. 1 OR) verstosse. Der Wunsch
des Vermieters, den Frieden in einer
Mietliegenschaft wiederherzustellen, stelle
ein objektives, ernsthaftes und schützens­
wertes Interesse an der Auflösung des
Mietverhältnisses dar. Im vorliegenden
Fall sei die Kündigung aus vertretbaren
Gründen gegenüber X und nicht gegenüber
den andern Mietern ausgesprochen wor­
den.

Die Nachbarn im Erdgeschoss seien lang­
jährige Mieter und es bestünden ernsthaf­
te Gründe anzunehmen, dass die Beschwer­
deführer X die Verursacher des Konfliktes
seien. Unter diesen Umständen könne nicht
gesagt werden, dass die Mieter X auf will­
kürliche oder diskriminierende Weise ge­
opfert worden seien. Die gegenüber ihnen
ausgesprochene Kündigung stütze sich auf
nachvollziehbare Beweggründe und ver­
stosse daher nicht gegen den Grundsatz
von Treu und Glauben.

Der Vermieter muss also weiterhin nicht
vertieft abklären, wen die Hauptschuld an
den Auseinandersetzungen trifft, die Wahl
des zu kündigenden Mieters muss aber aus
vertretbaren Gründen erfolgen und darf
nicht willkürlich sein. ■

Mietrecht

HEV 11 | 2014752
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Drucksachenverkauf

Bestellformular siehe Seite 757 Online­Bestellung unter www.hev­zuerich.ch

Hausverwaltungsvertrag/Verwaltungs-
vertrag für Stockwerkeigentum

Die Verwaltung von Grundeigentum ist eine
anspruchsvolle Angelegenheit. Der HEV Zürich
bietet daher eine ganze Palette von Hilfen an: von

Seminaren, Büchern und Broschüren zum
Erlernen der wichtigsten Grundlagen bis
zu Formularen für alle erdenklichen

Situationen. Wer seine Liegenschaft aber
nicht selber verwalten mag, sucht am
besten eine professionelle Liegen­

schaftsverwaltung. Auch das bietet der
HEV Zürich an. Seine Liegenschaftsverwal­

tungsabteilung verfügt über bestqualifizier­
te Fachleute und wird nach Bedarf von der

eigenen Bau­, Schätzungs­, Rechts­ oder gar
Verkaufsabteilung unterstützt.

Wollen Sie die Verwaltung jedoch einem Privaten
übergeben oder umgekehrt selber für andere

Liegenschaften verwalten, so empfehlen sich die
Vertragsformulare des HEV Zürich. Denn die

Begriffe «Liegenschaftsverwaltungsvertrag», «Hausverwaltungsvertrag» sucht man
im OR vergebens. Dementsprechend enthält das Gesetz keine Aufzählung der Aufgaben
des Liegenschaftsverwalters. Die Parteien kommen nicht darum herum, selber eine klare
Regelung zu treffen. Die Allgemeinen Bedingungen zum Hausverwaltungsvertrag und zum
Verwaltungsvertrag für Stockwerkeigentum enthalten eine recht vollständige Aufzählung
der Leistungen. Es ist den Parteien jedoch unbenommen, eine ganz andere Liste aufzustellen,
das Pflichtenheft zu ergänzen oder zusammenzustreichen.

für Mitglieder für Nichtmitglieder

Hausverwaltungsvertrag
inkl. Allgemeine Bedingungen (2012)
Artikel­Nr. 10060, Set à je 2 Stk. CHF 6.50 CHF 9.–

Verwaltungsvertrag für Stockwerkeigentum
inkl. Allgemeine Bedingungen (2014)
Artikel­Nr. 10070, Set à je 2 Stk. CHF 6.50 CHF 9.–
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Bestellformular
Art.-Nr. Anzahl Artikel Preise CHF

Mitglieder Nichtmitglieder

Formulare zum Abschluss von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30009 Anmeldung für gewerbliche Räume 1.50 2.50
30010 Anmeldung für Wohnräume 1.50 2.50
10006 Zürcher Mietvertrag für Wohnräume inkl. Allg. Bedingungen (2013)

Zürcher Wohnungsausweis und Anfangsmietzins Set à je 2 Stk. 5.50 7.50
10013 Zürcher Wohnungsausweis Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20100 Formular zur Mitteilung des Anfangsmietzinses (2014) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
10006EN Übersetzung Mietvertrag für Wohnräume

inkl. Allg. Bedingungen (2007)
Pro Set je 2 englische und deutsche Versionen 2 Set à je 2 Stk. 15.00 20.00

10008 Mietvertrag für möb. Zimmer inkl. Allg. Bedingungen (2013)
Zürcher Wohnungsausweis und Anfangsmietzins Set à je 2 Stk. 5.50 7.50

10009 Mietvertrag für Geschäftsräume (2012)
inkl. Allg. Bedingungen (2007) Set à je 2 Stk. 6.50 8.50

10030 Mietvertrag für Garagen und
Autoabstellplätze (1994) Set à 2 Stk. 4.50 6.00

10005 Mietvertrag für Ferienwohnungen Set à 2 Stk. 4.50 6.00
20000A Hausregeln mehrsprachig «Zürisäcke in Container» 2.50 3.50
20000B Hausregeln mehrsprachig «Gebührenpfl. Abfallsack» 2.50 3.50
20001 Hausordnung deutsch (2012) 2.50 3.50

■ franz. ■ ital. ■ engl. ■ span. 5.50 7.50
■ türk. ■ alb. ■ serbokr. 5.50 7.50

20010 Waschküchenordnung deutsch 2.50 3.50
■ franz. ■ ital. ■ engl. ■ span. 5.50 7.50
■ türk. ■ alb. ■ serbokr. 5.50 7.50

10507 Inventarverzeichnis Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10501 Zusatzvereinbarung Einfamilienhaus Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10012 Zusatz betr. Veränderungen durch Mieter Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10504 Zusatzvereinbarung Haushaltgeräte Set à 2 Stk. 4.50 6.00
30011 Zustimmung zur Untervermietung Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10502 Vereinbarung über die Heimtierhaltung Set à 2 Stk. 4.50 6.00

Formulare zur Beendigung von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30000 Kündigungsformular (1.1.2011) Set à 2 Stk. 1.50 1.50
30020 Merkblatt für die Wohnungsabgabe (Mieter­Info) 1.50 2.50
30021 Richtig gereinigt und gepflegt (6 Seiten) 5.50 8.50
30030 Protokoll über Mieterwechsel 1­seitig, Garnitur 3­fach 3.50 5.50
30040 Protokoll über Mieterwechsel 4­seitig, Garnitur 3­fach 6.50 8.50
30060 Wohnungsabnahme­Wegleitung (8 Seiten) 4.00 6.00
30032 Mängelliste Garnitur 3­fach 4.00 6.00
30034 Protokoll für gewerbliche Räume Garnitur 3­fach 4.00 6.00
30050 Schlussabrechnung Garnitur 2­fach 3.50 5.00
20071 Lebensdauer verschiedener Wohneinrichtungen (2010) 6.50 8.50

Formulare zur Hauswartung (inkl. 8% MwSt.)
40018 Bewerbung für Hauswartsdienste 2.00 3.00
40011 Arbeitsvertrag für Hauswartsdienste

inkl. Pflichtenheft und Aufgaben (2014) Set à je 2 Stk. 8.00 11.00
10041 Tarif nebenamtliche Hauswartung (2010) 4.50 6.00
40019 Hauswartabrechnung Garnitur 2­fach 2.50 4.00

Diverse Verträge (inkl. 8% MwSt.)
10060 Hausverwaltungsvertrag inkl.

Allg. Bedingungen (2012) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10070 Verwaltungsvertrag für STWE inkl.

Allg. Bedingungen (2014) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10071 Checkliste: Ausschr. von Verwaltungsmandaten für STWE (2009) 7.00 9.00
10072 Checkliste: Funktion und Aufgaben des Revisors im STWE (2010) 5.00 6.50
10080 Verkaufsauftrag Set à 2 Stk. 6.50 8.00
10050 Bauvertrag (3 Verträge, 1 Wegleitung) 8.50 11.00

www.zkb.ch/eigenheim

So einfach geht’s: Berechnen Sie online Ihre Wohnkosten, überzeugen
Sie sich vom attraktiven Preis und vereinbaren Sie eine Beratung.

Sonnige Aussichten: Top-Konditionen
für Ihre erste Hypothek bei uns.
Jetzt Offerte anfordern!
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Spezialfällarbeiten
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Art.-Nr. Anzahl Artikel Preise CHF
Mitglieder Nichtmitglieder

Diverse Formulare und Merkblätter (inkl. 8% MwSt.)
20030 Register für Liegenschaftenverwaltungs­Ordner 18.50 23.00
20040A Mietzinsänderungsformular (blau, 2014) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20070 Tabelle für Mietzinserhöhung aufgrund

wertvermehrender Investitionen (2013) 9.00 11.00
20130 Heizkostenabrechnung Set à 2 Stk. 3.00 4.50
20011 Waschküchenstromtabelle 2.50 4.00
20002 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung» 1.50 2.50
20004 Briefkastenkleber «Bitte keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20005 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung und keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20003 Richtiges Lüften 2.50 4.00

Broschüren und Bücher (inkl. 2,5% MwSt.)
40025 Bäume und Sträucher im Nachbarrecht

(3. überarbeitete Auflage 2013) 40.00 45.00
20034 Beendigung des Mietverhältnisses (1998) 13.50 17.00
40005 Buchhaltung für die Liegenschaft (Heft, 2009) 19.50 22.50
40051 Der Mietzins (überarbeitete Neuauflage 2011) 29.50 35.50
40055 Erben und Schenken (4. überarbeitete Neuauflage 2012) 29.00 29.00
40056 Fristwahrung im Mietrecht (Neuauflage 2013) 25.00 25.00
40083 Handbuch Steuern und Immobilien (2007) 45.00 52.00
40078 Aktualisierung zu Handbuch Steuern und Immobilien (2011) 6.00 8.00
50006 Handbuch Liegenschaftenverwaltung Ordner (2012) 169.00 199.00
50007 Handbuch Liegenschaftenverwaltung auf USB­Stick 169.00 199.00
50008 Handbuch und USB­Stick zusammen (2012) 209.00 239.00
60003 Handwerkerverzeichnis (2013/2014) 4.00 5.00
40086 Hausschädlinge (2006) 32.50 37.50
40096 Immobilien – Steuern, Rendite, Nachfolge (2005) 18.50 21.50
40050 Instandhalten, Erneuern, Umbauen (2013) 18.50 21.50
40054 Mietrecht heute (2013) 29.50 35.50
40057 Nachbarrecht (2007) 34.50 39.50
40098 Nebenkosten/Heizkosten (5. überarbeitete Auflage 2012) 29.50 33.50
40052 Praxis­Ratgeber Hausbau (2007) 27.50 32.50
40091 Ratgeber: Hypotheken (2009) 29.00 29.00
40089 Ratgeber: Pensionierung (2011) 29.00 29.00
40092 Ratgeber: Unterhalt, Renovation, Sicherheit (2002) 35.00 40.00
40099 Ratgeber: Sicherheit (2006) 28.50 33.50
40020 Schnitt und Pflege der Gehölze im Garten (1992) 9.00 13.00
40085 Stockwerkeigentum (2012) 43.00 48.00
40087 Stockwerkeigentum (Broschüre, 16 Seiten) 6.00 9.00
40088 Vermietung von Geschäftsräumen (2013) 27.50 32.50
20033 Vom Abschluss des Mietvertrages

bis zur Übergabe des Mietobjekts (1998) 9.00 13.00
20037 Wohneigentum in der Zürcher Steuererklärung ab 2009 21.00 26.00
40095 Wohnen und geniessen ab 50 (2005) 29.50 36.50
40024 Die Schweiz. Zivilprozessord. aus mietr. Perspektive (2011) 18.50 21.50
40026 Zyklen im Schweizer Immobilienmarkt (2011) 39.50 44.50
60006 Die geheimen Gärten von Zürich 55.00 66.90
60008 Die Blumen der Frauen 30.00 39.50
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Zum Titelbild

Gräser: Blickfang und Struktur
im Wintergarten
Die Stars unter den Gräsern

So facettenreich ihre Formen, so varian­
tenreich können Ziergräser gepflanzt werden.
Grundsätzlich gibt es zwei Gruppen: Jene,
die im Spätfrühling und Frühsommer Blüten
tragen, und jene, die erst zu wachsen begin­
nen, wenn sich im Frühling der Boden er­
wärmt hat. Ihre Samenstände können oft bis
in den Frühling hinein stehen gelassen wer­
den, wobei Frost und Schnee ganz besonde­
re gestalterische Akzente setzen. Das Riesen­
Federgras gilt als eines der elegantesten
Ziergräser überhaupt.

Von Mai bis Juli öffnen sich an den schlan­
ken Halmen lockere, im Wind flatternde
Rispen aus goldgelben, haferähnlichen Blü­
tenährchen, die im Herbstlicht golden schim­
mern und den Winter über langsam strohgelb
verblassen. Besonders bunt im winterlichen
Garten treiben es auch viele Vertreter der
Seggen – orangerot die Fuchsrote Segge,
bronzefarben die Neuseeland­Segge. Das
Chinaschilf nimmt im Herbst eine schillernde
Gelb­, Orange­ oder Rotfärbung ein und
trumpft zudem mit flauschigen Blütenstän­
den auf. Und was wäre ein winterlicher
Gräsergarten ohne das dramatische Pampas­
gras? Seine eindrucksvollen Federbüschel,
die je nach Sorte über zwei Meter hoch wer­
den können, halten sich bisweilen bis in den
Frühling hinein.

Mit Zipfelmützen ausgestattet
Wie es sich für stille Stars gehört, sind

Ziergräser höchst anspruchslos und genüg­
sam. Wichtig ist, die Standortansprüche der
jeweiligen Sorten zu beachten. Vielen Zier­
gräsern missfällt ein zu schwerer, nasser Bo­

den. Werden ihnen zu viele Nährstoffe zur
Verfügung gestellt, werden sie mastig und
fallen auseinander. Die Pflegemassnahmen
beschränken sich auf ein Minimum. Bevor im
Frühling der neue Wuchs erscheint, wird an
sommergrünen Gräsern das abgestorbene
Laub bis zum Boden abgeschnitten; bei im­
mergrünen Gräsern werden die vertrockneten
Halme mit dem Laubrechen ausgeputzt. Um
zu vermeiden, dass die Gräser während
des Winters auseinanderfallen, und um
empfindlicheren Exemplaren Schutz vor Frost
und Nässe zu geben, können sie mit einer
Schnur «am Schopf» zwiebelförmig zusam­
mengebunden werden. Solcherart mit Zip­
felmützen ausgestattet, sind sie das gestal­
terische i­Tüpfelchen des winterlichen
Gartens. ■

Doris Krivitsch, JardinSuisse –
Unternehmerverband Gärtner Schweiz

Keine Binsenwahrheit

Die Redensart «in die Binsen gehen» hat
mit diesen gras­ und schilfähnlichen Pflan­
zen zu tun, die am Ufer von Seen oder
Bächen wachsen. Ursprünglich stammt
die Redensart aus der Jägersprache und
bedeutet «etwas verlieren» oder «etwas
misslingt». Genau dies sagten die Jäger
zueinander, wenn während der Pirsch die
Ente vor ihnen im Röhricht Schutz suchte.
Dort nämlich konnten sie das Tier nicht
mehr finden, weswegen es für die Jäger
verloren – «in die Binsen gegangen» –
war.



www.homegate.tv
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Unser Garten

sicherte (sie sind längst verschwunden),
schmolz mein Widerstand, und ich erbarmte
mich meines unerfahrenen Gartenenthusias­
ten. Gemeinsam begannen wir die neue
Rabatte zu bepflanzen. Tag für Tag fuhren
wir ins benachbarte Gartencenter und
kauften Stauden, die wir im Abstand von
10 cm (!) pflanzten. Pfingstrosen, Rittersporn,
Lupinen, Schafgarben und viele andere
Prachtstauden wuchsen nebeneinander. Ich
freute mich über die Entdeckung von Stor­
chenschnäbeln und Katzenminzen und war
bald fasziniert von der Vielfalt der Pflanzen­
welt.

Im Juni war das Beet (es hatte wegen
seiner Form den Namen die «Banane» be­
kommen) eine Pracht und rief viel Bewun­
derung hervor. Allerdings wurde die Freude
bald getrübt, denn nach einer stürmischen
Gewitternacht lag alles flach! Hätte ich da­
mals nicht den begabten Gärtner und Pflan­

zenkenner Hans Frei getroffen, hätte unsere
Gartengeschichte vielleicht ein abruptes Ende
genommen. Schon bald lernten wir, dass
Pflanzen, ganz ähnlich wie Schülerinnen und
Schüler, anspruchsvoll sind: Wer erfolgreich
gärtnern will, muss sich mit ihren Ansprüchen
und Vorlieben befassen, muss sehen, wer
zusammenpasst, wer gern im Schatten steht,
wer trockene Füsse mag, oder wer sich lieber
im Sumpf suhlt.

Da wir beide Büchernarren sind, lag es auf
der Hand, dass wir anfingen, Pflanzenenzy­
klopädien zu studieren und Gartenbücher zu
lesen. Zudem reisten wir vermehrt nach Eng­
land und besuchten grosse und kleine Gärten.
Unsere «Banane» gehörte schon bald der
Vergangenheit an, denn wir erkannten, dass
gute Strukturen eine wichtige Voraussetzung
für üppige Bepflanzungen sind. Ausserdem
lernten wir den Wert und die Vielfalt von
Gehölzen kennen. Unsere Lehrzeit begann
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Auch Gärten haben Geburtstag!
Im kommenden Frühjahr wird unser Garten 30 Jahre alt, geplant
aber wurde er vorher, nämlich im Herbst 1984, als mein Mann begeis-
tert von der englischen Gartenkultur aus England zurückkehrte und
sich ins «Abenteuer Garten» stürzte. Mit gelben Vogelschreckbändern
plante er Beete und Rabatten und suchte nach der besten Form für
seine zukünftigen Blumeninseln. Gäste und Freundinnen und Freunde
standen oft bei eisiger Kälte in der fetten Wiese am Hang und halfen,
die geplanten Figuren zu optimieren. Nur ich – engagiert in meinem
Beruf als Lehrerin – sass lieber am Schreibtisch und distanzierte mich
mit der Bemerkung «Nur über meine Leiche» klar von seinen Plänen
und Träumen!

Lang ist’s her, und es wird Zeit, auf unse­
re Gartengeschichte zurückzublicken und
dem Jubilar ein Kränzchen zu winden, doch
fangen wir von vorne an:

Als nämlich im Frühjahr 1985 der Bagger
zum ersten Mal in den Garten einfuhr und
eine erste Ebene terrassierte und den an­
geblich steilsten Teil mit riesigen Steinbrocken
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Gartenkunst zu begeistern. Bob bei­
spielsweise sammelt Schneeglöck­
chen, während sich Dee über jegli­
che Samengeschenke freut, die sie
für ihren Minigarten kultiviert. Wil
hingegen reist durch die ganze Welt,
um exotische Pflanzen für seinen
Stadtgarten zu kaufen, und Helen
freut sich über ihr besonders schö­
nes weisses Border. Ganz anders
Sam, der mit seinem Obergärtner
gerade ein neues Wasserspiel plant
und gleichzeitig fasziniert vom Be­
such im Schrebergarten von Tina
erzählt. Diese und viele andere Be­
gegnungen, Besuche in riesigen und
winzigen Gärten, Gespräche mit
Gartenfreundinnen und ­freunden
sind ein wichtiger Teil unseres sozi­
alen Lebens geworden. Zudem kann
ich meine Leidenschaft für unseren
Garten mit anderen Interessen ver­
binden, kann lesen, reisen und
schreiben und ab und zu auch ein
Kraut aus dem Garten in der Küche
verwenden.

Als wir uns allerdings vor dreissig Jahren
ins «Abenteuer Garten» stürzten, ahnten wir
nicht, dass es kein Ende nehmen würde, dass

unsere Gedanken immer
wieder um dieses Thema
kreisen würden und wir
heute hoffen, in zehn Jah­
ren auf ein weiteres Jubi­
läum anzustossen. Ge­
burtstagskuchen werden
wir kaum backen, aber
vielleicht einen Baum
pflanzen? Zum 30. Ge­
burtstag hat uns unser
englischer Freund Peter
eine Eiche, einen Sämling
seiner fünfhundertjähri­

gen Mutterpflanze, geschenkt, ein etwas
grosser Baum für unseren Garten! Trotzdem
wird er einen Platz bekommen, und beim
Pflanzen wird uns vermutlich das afrikanische
Sprichwort «Die beste Zeit, einen Baum zu
pflanzen, war vor zwanzig Jahren. Die
nächstbeste Zeit ist jetzt.» daran erinnern,
dass der Garten eine unendliche Geschichte
ist, die nur aufhört, wenn der Mensch ein­
greift oder eben nicht mehr eingreift!

«Happy Birthday, lieber Garten. Anders
als wir Menschen wirst du von Jahr zu Jahr
schöner und reifer!» – Wäre dies nicht ein
schöner Schluss? ■

Barbara Scalabrin-Laube,
im Jubiläumsgarten, Alten
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und sollte nie mehr aufhören, denn Theorie
und Praxis stimmten nicht immer überein, so
dass wir oft stolperten und eine Bepflanzung
ändern mussten, weil sie unseren ästheti­
schen Ansprüchen nicht genügte. Einige
Träume wie beispielsweise der künstliche
Bach oder Wasserfall erwiesen sich als zu
aufwendig. Anderes war falsch konstruiert
oder passte nicht ins Gesamtbild. Deshalb
wurde der Bagger während vieler Jahre zu
unserem jährlichen Begleiter, nicht nur um
Wege und Plätze besser zu gestalten, sondern
auch um einzelne «Pflanzenmonster» zu
entfernen.

Nun kann man sich fragen, weshalb wir
uns nicht mit einer Rasenfläche, einer Blu­
menrabatte, einem Kräuterbeet und einzel­

nen Gehölzen zufriedengaben, wes­
halb dieser Ehrgeiz und dieser Drang
zu verbessern nie aufhörte. Die
Antwort meines Mannes wäre ver­
mutlich ganz einfach, denn für ihn
ist die Beschäftigung mit dem Gar­
ten längst zu einem wesentlichen
Teil seines Lebens geworden. Mit
«Kopf, Herz und Hand» ist er da­
bei und kann hegen und pflegen,
Neues kreieren, Zusammenhänge
entdecken, mit der Natur statt ge­
gen sie arbeiten und sich über Ge­
lungenes freuen. Darüber ist der
Ärger über den Buchsbaumzünsler,
die Schnecken, die lästigen Winden,
die Maulwürfe und den erfrorenen
Feigenbaum schnell vergessen.
Wenn er jeweils mit Gästen durch
den Garten geht und ihnen seine
Neuerungen zeigt und von seinen
Plänen erzählt, können diese wahr­
scheinlich ahnen, was er ihm bedeu­
tet und weshalb er Päonien­Trieb­
sterben, Mäuse, Hexenkraut und
andere Übel nicht erwähnt.

Auch ich schätze die Vielseitigkeit, die ein
Garten mit sich bringt. Neben der Pflege,
dem Planen, dem Ändern und der Nähe zur
Natur schätze ich die vie­
len gleich gesinnten Men­
schen, die ich kennen
lernte. Pflanzenkennerin­
nen, Pflanzenjäger, Gar­
tenarchitektinnen, Hob­
bygärtner, Sammlerinnen
und Liebhaber seltener
Gattungen habe ich in
der Schweiz und in Gross­
britannien getroffen und
dabei erfahren, dass man
weder reich noch adelig
sein muss, um sich für die
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tern und Wohn­ und Grundeigentümern zu
fördern und gegenseitig Erfahrungen auszu­
tauschen».

Thema der Veranstaltung unter dem Titel
«Hypotheken – Vorsicht, der Staat mischt mit!»
war der durch stetig zunehmende Regulierun­
gen immer stärkere Einfluss des Staates auf
Banken und damit auch auf Hauseigentümer
– dies wegen den unterschiedlichsten Aspek­
ten rund um den Bereich Hypotheken.

Als Einstimmung auf das darauf folgende
Referat kam Hans Egloff noch auf die kürzlich
vom HEV Schweiz veröffentlichte Studie zu
sprechen, welche die volkswirtschaftliche Be­
deutung der Immobilienwirtschaft für die
Schweiz untersucht hatte. Aus ihr geht hervor,

dass die gesamte Branche rund 600000 Voll­
zeitstellen umfasst und mit 18 Prozent ein
äusserst gewichtiger Faktor für das Brutto­
inlandsprodukt (BIP) darstellt.

Immobilienpreise verdoppelt
Das Einleitungsreferat zum Thema hielt

Lorenz Heim, Geschäftsleiter der Hypothe­
kenzentrum AG. Darin zeigte er zuerst auf,
wie sich in der Schweiz zwischen den Jahren
2000 und 2014 die Immobilienpreise verdop­
pelt haben und gleichzeitig das Hypothekar­

V. l.n. r.: Paul Müller (Finma), Lorenz Heim
(Hypothekenzentrum), Diskussionsleiter
Karl Lüönd, Beat Kappeler (Publizist) und
Hans Egloff (Nationalrat SVP).
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«Natürlich geht das den Staat nichts an»
Beinahe 70 neue Regulierungen sind allein bis im Oktober dazugekommen –
vier davon betreffen das Hypothekargeschäft im eigentlichen Sinne: Der immer
stärkere Einfluss des Staates auf das Schweizer Bankenwesen hat am Kyburg-
Forum 2014 zu kontroversen Diskussionen geführt.

Der Herbst hatte an diesem Abend be­
reits stürmisch Einzug gehalten, was wiederum
nur bedeuten konnte: höchste Zeit fürs
diesjährige Kyburg­Forum. Im Casinotheater
Winterthur durfte Hans Egloff, Präsident des
HEV Kanton Zürich und HEV Schweiz, mit
grosser Zufriedenheit rund 200 Personen zur
13. Ausgabe des Anlasses begrüssen. Unter

den geladenen Gästen waren eine beträcht­
liche Anzahl National­ und Kantonsräte aus­
zumachen, dazu verschiedene Entscheidungs­
träger aus der Immobilienbranche sowie dem
Thema Wohn­ und Grundeigentum zugeneig­
te Personen. Für Hans Egloff bedeutet das
Forum denn auch «eine Plattform, um den
Dialog zwischen Politikern, Wirtschaftsvertre­
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an», und Paul Müller, Verwaltungsrats­Vize­
präsident der Finma, erörterte ausführlich,
weshalb diese Regulierungen gerade im Rück­
blick auf den Auslöser der Bankenkrise in den
USA vor rund sieben Jahren – die praktisch
unbeschränkte Vergabe von Hypotheken –
absolut notwendig seien. Er zeigte sich davon
überzeugt, dass die Schweizer Bevölkerung
es nicht akzeptieren würde, nochmals in die
gleiche Situation zu geraten und eine Bank
wie die UBS mit ihren Steuergeldern retten zu
müssen.

Die beiden anderen Teilnehmer der Runde,
HEV­Präsident Hans Egloff und Lorenz Heim,
haben in der weiterhin engagiert geführten
Diskussion die Meinung des Finma­Vizeprä­
sidenten über die vorhandenen Risiken nicht
geteilt. So war speziell Hans Egloff der Ansicht,
dass Massnahmen wie der antizyklische Ka­
pitalpuffer unnötig seien, einzig den Banken
genützt hätten und der Markt wohl selbst für
eine gesunde Abkühlung sorgen würde. Ge­
nerell plädierte der HEV­Präsident dafür, dass
der Staat sich mit weiteren regulatorischen
Massnahmen wie etwa dem allfälligen Verbot

des Bezugs von BVG­Geldern zum Erwerb für
Hauseigentum zurückhalten müsse, um nicht
endgültig übers Ziel hinauszuschiessen.

Crashbarometer
Zum Abschluss der Diskussion bat Karl

Lüönd die Runde noch um eine Einschätzung
zur vieldiskutierten Überhitzung des Schwei­
zer Immobilienmarktes, dies auf einer Skala
von 1­100, wobei 100 der totale Crash be­
deute. Wenig überraschend gingen die Mei­
nungen stark auseinander. So rechnete Hans
Egloff optimistisch mit «einer weichen Lan­
dung» und wollte sich zuerst auf keine kon­
krete Zahl festlegen lassen, rückte schliesslich
aber mit einer 69,3 heraus. Finma­Mann Paul
Müller schätzte die Situation mit einer 80 ei­
niges bedrohlicher ein und sagte dann auch,
dass wir uns «in der Phase erhöhter Aufmerk­
samkeit» befänden. Lorenz Heim seinerseits
liess es bei einer 70 bewenden und konnte
derweil sogar rückläufige Tendenzen ausma­
chen. Beat Kappeler schliesslich schätzte den
aktuellen Stand ebenfalls etwa auf 70, sah
aber als enorm grosse Gefahr den Franken­
Euro­Kurs von 1.20 Franken, den die Natio­
nalbank mit allen Mitteln zu halten versucht.
Hier werde ähnlich wie in einem Dampfkoch­
topf fortlaufend ein enormer Druck aufge­
baut, der irgendwann entweichen müsse und
so die Wahrscheinlichkeit eines Crashs auf
90­95 treiben könnte.

Nach der interessanten Diskussion nutzte
das Publikum die Möglichkeit, der Runde ei­
nige Fragen zu stellen, bevor es in den wohl­
verdienten Apéro riche – von Karl Lüönd
markig als «kategorischer Aperitif» bezeichnet
– entlassen wurde.

Das «Kyburg-Forum 2015» findet wegen
den eidgenössischen Wahlen nächstes Jahr
bereits am 17. September statt. ■

Text: Reto Vasella, Fotos: André Springer

Der Referent: Lorenz Heim, Geschäftsleiter
Hypothekenzentrum AG.
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volumen von 500 auf 900 Milliarden Franken
gestiegen ist. Auf diese Fakten habe laut Heim
der Regulator gezwungenermassen reagieren
müssen und das habe er auch zur Genüge
getan.

Mehr Eigenmittel nötig
So seien allein im Jahre 2014 insgesamt

68 banknahe Regulierungsakte in Kraft ge­
setzt worden oder in Bearbeitung, davon
würden vier das Schweizer Hypothekarge­
schäft im eigentlichen Sinne betreffen.

Eine Regulierung sei dabei der soge­
nannte «antizyklische Kapitalpuffer», der
dafür sorge, dass Banken für Hypotheken
mehr Eigenmittel in die Hand nehmen müs­
sen und diese dadurch verteuert würden.
Die zweite wichtige Massnahme sei die
«Selbstregulierung bei der Hypothekar­
finanzierung». Diese beinhalten unter an­
derem eine Limitierung beim Einsatz von
Pensionskassengeldern oder dass die Amor­

tisation einer Hypothek von bisher 20 auf
neu 15 Jahre reduziert würde. Als weitere
Massnahme würden Ausnahmeregelungen
(«Exceptions to Policy») seltener erteilt oder
bestehende Ausnahmen teilweise gestri­
chen. Die konkreten Auswirkungen all die­
ser Massnahmen sind für Lorenz Heim klar
ersichtlich: Sie sorgen für teurere Hypothe­
ken und ermöglichen damit weniger Per­
sonen den Erwerb oder das Halten von
Grundeigentum.

Nach dem Referat lancierte Gesprächs­
leiter Karl Lüönd die Podiumsdiskussion mit

den Fragen, was es denn den Staat überhaupt
angehe, wenn zwei Risiko tragende Parteien
– die Bank und die eine Hypothek aufneh­
mende Person – ein Geschäft eingehen wollen
und weshalb nach einer längeren Periode
scheinbarer Untätigkeit seitens der Regulato­
ren jetzt plötzlich diese hektische Aktivität
vorherrsche.

Auf diese Steilvorlagen reagierte der Pub­
lizist und Ökonom Beat Kappeler mit einem
saloppen «natürlich geht das den Staat nichts

Angeregte Unterhaltung: HEV­Zürich­Direktor
Albert Leiser (r.) und Paul Müller, Vizepräsi­
dent Verwaltungsrat Finma.

Starke Vertretung aus dem Kantonsrat:
Präsidentin Brigitta Johner (l.) und FDP­Regie­

rungsratskandidatin Carmen Walker Späh.
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Richterswil www.hev-richterswil.ch

P: Dr. iur. Peter P. Theiler
R: keine tel. Auskünfte; pers. Auskünfte in

der Regel am 2. Donnerstag jeden Monats,
18.00 –19.00, im Gemeindehaus II,1. Stock

Rüti und Umgebung www.hev-rueti.ch

GS:HEV Rüti und Umgebung
Dorfstrasse 4, Postfach 230, 8630 Rüti
Tel. 055 251 00 51, Fax 055 251 00 50

P: Thomas Honegger, praesidium@hev­rueti.ch
R: Thomas Honegger lic.iur. RA, Inhaber

Zürcher Notarpatent, Tel. 055 246 31 50
Christoph Lerch lic.iur. RA
Tel. 044 210 11 55
rechtsberatung@hev­rueti.ch

Schlieren www.hev-schlieren.ch

P: Peter Voser
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Thalwil–Rüschlikon–Oberrieden

www.hev-rueschlikon.ch
P: Philipp Hüppi, philipp.hueppi@hev­thalwil.ch

Etzlibergstr. 41, 8800 Thalwil

Uster www.hev-uster.ch

P: Rolf Denzler, Tel. 044 292 32 14
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 250 22 22

Wädenswil www.hev-waedenswil.ch

GS:Acanta AG info(@)hev­waedenswil.ch
Tel. 044 789 88 90

P: Astrid Furrer

Wallisellen und Umgebung

www.hev-wallisellen.ch
P: René Keller rene.keller@hev­wallisellen.ch

c/o Keller Immobilien­Treuhand AG
Kirchstrasse 1, 8304 Wallisellen
Tel. 044 800 85 85, Fax 044 800 85 90

R: RA Dr. Stefan Schalch
RA lic. iur. Christopher Tillman
Legis Rechtsanwälte AG
Forchstr. 2, Kreuzplatz, 8032 Zürich
Mo–Fr: 9.00–12.00/14.00–17.00
Tel. 044 560 80 08

Weiningen www.hev-weiningen.ch
P: Dr. Furio Molteni
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Wetzikon www.hev-wetzikon.ch
GS:HEV Wetzikon und Umgebung

8620 Wetzikon
Tel. 044 932 44 77, Fax 044 939 12 36
info@hev­wetzikon.ch

P: Annelies Schneider­Schatz
Tel. 044 939 11 87
praesi@hev­wetzikon.ch

R: Peterhans Mario lic.iur. RA
Tel. 044 931 00 31
rechtsdienst@hev-wetzikon.ch
Eugen Iten
Tel. 043 488 20 20
rechtsdienst2@hev-wetzikon.ch

Region Winterthur www.hev-win.ch
GS:Lagerhausstrasse 11, info@hev­win.ch

8401 Winterthur,
Tel. 052 212 67 70, Fax 052 212 67 72

P: Markus Hutter
R: Mo–Fr: 9.00–11.30

pers. Beratung nach Vereinbarung

Zürich www.hev-zuerich.ch
GS:Albisstrasse 28, hev@hev­zuerich.ch

Postfach, 8038 Zürich
Tel. 044 487 17 00, Fax 044 487 17 77

P: Dr. Christian Steinmann
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.00–17.00

Tel. 044 487 17 17
persönliche Beratung nach Vereinbarung
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Dübendorf www.hev-duebendorf.ch
P: Heinz O. Haefele

heinz.haefele(@)hev­duebendorf.ch
Anwaltsbüro Heinz O. Haefele,
Bahnhofstrasse 10, 8340 Hinwil

GS:Bettlistrasse 28, 8600 Dübendorf
Tel. 044 820 03 43, Fax 043 355 24 59

R: persönliche Auskünfte nach telefonischer
Vereinbarung

Engstringen www.hev-engstringen.ch
P: Fritz Rakeseder
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Horgen www.hev-horgen.ch
GS:Baumgartner Immobilien AG,

Einsiedlerstrasse 159, 8810 Horgen,
Tel. 044 725 21 14

P: Bruno Cao info@hev­horgen.ch
R: RA lic. iur. Martina Sieber Lüscher

Mediatorin SVM
Di: 14.00–16.00, Tel. 044 770 13 77

Kilchberg www.hev-kilchberg.ch
P: Jürg Lehner info@hev­kilchberg.ch

Bergstrasse 12, 8802 Kilchberg
Tel. 044 715 40 14, Fax 044 715 55 72

Kloten www.hev-kloten.ch
GS:Treuhand Abt AG, 8152 Glattbrugg

Barbara Zika, Tel. 044 874 46 46
P: Jürg Egger
R: Egger Immobilien, Jürg Egger,

mail@egger-immobilien.ch,
Birchwilerstrasse 4, 8303 Bassersdorf,
Telefon 044 803 03 04,
Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.30

Küsnacht www.hev-kuesnacht.ch
P: Markus Dudler
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 266 15 00

Meilen www.hev-meilen.ch
P: Dr. Toni Fischer toni_fischer@bluewin.ch

Dorfstrasse 94, 8706 Meilen
Tel. 044 923 31 91, Fax 044 923 01 59

R: Mo–Fr: übliche Bürozeit

Sektionen-Info
P: Präsident/in
VP: Vizepräsident/in
R: tel. Rechtsauskunft, wo keine separate

Tel.­Nr., erteilt P/GS Auskünfte
GS: Geschäftsstelle

Adliswil www.hev-adliswil-langnau.ch
P: Barbara Gautschi

info@hev­adliswil­langnau.ch
c/o Entrée Arch., Albisstr. 68, 8134 Adliswil
Tel. 043 377 19 19, Fax 043 377 19 17

R: keine persönlichen Auskünfte,
nur tel. Auskünfte, kein Aktenstudium

Albis www.hev-albis.ch
P: René Homberger
R: Mo–Fr: 8.30–11.30/13.30–16.00,

Tel. 044 763 70 80

Birmensdorf – Uitikon – Aesch
www.hev-birmensdorf.ch

P: Caesar Pelloli info@hev­birmensdorf.ch
Rebhalde 13, 8903 Birmensdorf
Tel. 044 737 11 19

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Bülach www.hev-buelach.ch
P: Christian Weber hev.buelach@bluewin.ch

Postfach 516, 8180 Bülach
Tel. 076 321 18 27

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00
Meier & Partner Immobilien und
Verwaltungs AG, Tel. 044 860 33 66

Dielsdorf www.hev-dielsdorf.ch
P: Ernst Schibli
R: Tel. 044 840 60 36

Dietikon – Urdorf
www.hev-dietikon-urdorf.ch

P: Hans Schenk info@hev­dietikon­urdorf.ch
Staffelackerstrasse 25, 8953 Dietikon
Tel. 044 741 45 30, Fax 044 741 45 30

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00,
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20
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Statt Wohnungen – Formulare für alle!

Nationalrat
Hans Egloff,

Präsident
HEV Kanton Zürich

Von unserem Verband in Auftrag gege­
bene Umfragen attestieren eine sehr hohe
– regelmässig über 90prozentige – Mieter­
zufriedenheit. Die grosse Nachfrage nach
Wohnraum in den urbanen Zentren macht
aber deutlich, dass die Investitionslust ei­
ner Stimulation bedarf. Etwas mehr Markt
und viel weniger Bürokratie wäre genau das
Richtige. Just in dieser Situation wärmt der
Bundesrat eine uralte Idee auf und will die
Formularpflicht bei Mieterwechseln für die
ganze Schweiz einführen.

Bereits von 1995 bis 2003 bestand und
seit knapp einem Jahr wieder gilt im Kan­
ton Zürich eine solche Formularpflicht. Auf
einem speziellen, amtlichen Formular muss
der Vermieter die Höhe der Vormiete wie
auch eine allfällige Änderung des Mietzinses
bekannt geben. Rechtsfälle um Anfangs­
mieten waren sehr selten: 1999 waren es
neun, 2000 gar nur sechs und 2001 zehn –
oder als Richtgrösse in Prozenten: 0,0075%
der Mieter fochten ihre Anfangsmiete an.
Aktuell – so der Mieterverband – sollen es
«viele» sein.

Gebracht hat die Formularpflicht bisher
nichts ausser viel Papier und Leerlauf. Jahr
für Jahr werden im Kanton Zürich nämlich
rund 80000 neue Mietverträge abgeschlos­
sen. Ein gigantischer Papierkrieg, denn
ebenso viele spezielle Formulare müssen
gedruckt, ausgefüllt und verschickt werden.

Übertriebener Formalismus im Mietrecht
führt – unter anderem – dazu, dass ein an
sich lapidares Rechtsverhältnis von vielen
Bürgerinnen und Bürgern kaum mehr ohne
rechtlichen Beistand oder die Unterstützung
eines Verbandes bewältigt werden kann.
Kaum verwunderlich, wenn sich einzelne
Investoren bereits aus diesem Anlagebe­

reich verabschieden, nicht zuletzt auch
zum Nachteil der Mieterschaft. Stattdessen
müsste das Motto «Wohnungen statt For­
mulare» lauten.

Die ganz grosse Mehrheit der Kantone
hat schon immer auf die Formularpflicht
verzichtet. Sämtliche Befragungen des
Volkes in den vergangenen Jahren (mit
der einzigen Ausnahme im Kanton Zürich)
brachten ein deutliches NEIN. Das Nichtver­
wenden des Formulars bleibt faktisch ohne
Folgen. Und auch das Bundesgericht stell­
te seinerzeit fest, dass die Formularpflicht
«nicht unentbehrlich» (also entbehrlich) ist.
Zudem sagte SP­Alt­Regierungsrat Markus
Notter seinerzeit in der kantonsrätlichen
Debatte: «Die Wirkung des Formulars wird
überschätzt. Die Gründe für die Abschaf­
fung überwiegen.»

Trotz dieser klaren Verdikte und über­
zeugenden Argumentationen tischt uns der
Bundesrat, getrieben vom Mieterverband,
diesen Ladenhüter auf. Frei nach dem Mot­
to: Alle (Wahl­)Jahre wieder…! ■

Unser Angebot ist Ihr
Gewinn

www.hev-duebendorf.ch

Baurecht – von der Offerte
zum Auftrag
Welches sind die richtigen Schritte, was
muss bedacht werden, wenn Handwerker eine
Arbeit offerieren? Ab wann gilt der Auftrag
als erteilt? Über das geltende Baurecht informieren
Sie unsere Baufachleute.

Wir laden alle Interessierten herzlich ein
zum Vortrag am

Donnerstag, 27. November 2014, 20.00 Uhr

im ref. Kirchgemeindezentrum ReZ,
Bahnhofstrasse 37/Lindenplatz, Dübendorf
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme; auch
Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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